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1 Einleitung 

Die Bundesrepublik Deutschland ist gemäß Art. 20 Abs. 1 und Art. 28 ein Sozialstaat. 

Um einen gewissen Lebensstandard sicherzustellen, erhalten die hier lebenden Perso-

nen oftmals Leistungen von Behörden, wie z.B. Sozialgelder. Ebenso werden Entschä-

digungszahlungen oder Sachleistungen an Bürger erbracht. Dabei werden beispiels-

weise gemäß § 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II hilfebedürftige Menschen bei der erstmaligen 

Einrichtung ihrer Wohnung unterstützt, sofern sie selbst nicht die nötigen Mittel dazu 

haben. Durch die Erteilung von Zuschüssen unterstützen sich die Hoheitsträger auch 

untereinander. 

Ein solcher Prozess ist jedoch nicht mit der Auszahlung oder der Übergabe des Sach-

wertes beendet. Vielmehr kann es auch in einem späteren Zeitpunkt dazu kommen, dass 

bei Nachprüfungen festgestellt wird, dass eine Leistung erschlichen wurde oder die Be-

willigung dieser fehlerhaft war. Da jede Behörde nach Recht und Gesetz handeln muss, 

hat sie ein großes Interesse an der Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes. In 

solchen Fällen wird die Erstattung des rechtsgrundlos erlangten Vermögensgegenstan-

des gefordert. Es wird geprüft, ob ein öffentlich-rechtlicher Erstattungsanspruch durch-

gesetzt werden kann. Dabei kommt es oft zu Streitigkeiten zwischen den beteiligten Par-

teien, da die Empfänger einer Leistung diese meist nicht zurückgeben wollen. Ein ge-

sondertes Erstattungsgesetz existiert derzeit nicht. Vielmehr gibt es vereinzelte spezial-

gesetzliche RGL für die Rückgewährung zu Unrecht erbrachter Leistungen. Hervorzu-

heben ist, dass der öffentlich-rechtliche Erstattungsanspruch viele Parallelen zum Recht 

der ungerechtfertigten Bereicherung gemäß §§ 812 ff. BGB hat. Auch in den spezialge-

setzlichen Grundlagen wird häufig auf diese verwiesen. Es besteht jedoch nicht immer 

Klarheit, ob und wann die Regelungen des BGB tatsächlich zur Anwendung kommen. 

Viele Streitfälle werden vor den Gerichten ausgetragen. Insbesondere herrschen Unklar-

heiten über die Voraussetzungen und Rechtsfolgen des ÖREA. 

Zu Beginn der vorliegenden Arbeit werden generelle Grundlagen erörtert, wie beispiels-

weise das Wesen des ÖREA und dessen Rechtsgrundlagen. Es sollen zudem Rechts-

begriffe, die bei der Prüfung eines Erstattungsanspruches eine Rolle spielen, näher ana-

lysiert werden. Dabei erfolgt eine Betrachtung der Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

Hierbei wird auch erforscht in welchen Fällen die Vorschriften des BGB zur Anwendung 

kommen. Dazu werden im Folgenden insbesondere Grundsatzentscheidungen des Bun-

desverwaltungsgerichts herangezogen. Es soll untersucht werden, ob die einschlägige 

Rechtsprechung eine Basis für zukünftige Entscheidungen bildet oder ob es zweckmä-

ßig wäre, Unklarheiten durch den Erlass eines gesonderten Erstattungsgesetzes zu be-

seitigen.
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2 Der öffentlich-rechtliche Erstattungsanspruch 

 Wesen und Ziele 

Der ÖREA kommt im Bereich des Staatshaftungsrechts zur Anwendung1. Vermögens-

verschiebungen, die durch einen Hoheitsträger erbracht werden, bedürfen grundsätzlich 

einer gesetzlichen Grundlage2. Fehlt diese, liegt kein Rechtsgrund vor. Der ÖREA be-

fasst sich mit der „Rückgewährung rechtsgrundlos erlangter Leistungen“3. Zu Unrecht 

erbrachte Leistungen müssen i.d.R. zurückerstattet werden. Ziel des Erstattungsan-

spruchs ist die Wiederherstellung des vorherigen Zustandes und nicht der Ersatz eines 

entstandenen Schadens.4 Dadurch kann er auch als „Wiederherstellungsanspruch“5 be-

zeichnet werden. Durch den ÖREA soll somit eine Vermögenslage rückabgewickelt wer-

den, welche sine causa, d.h. ohne rechtliche Grundlage, entstanden ist.6 Die Rücker-

stattung von Leistungen wird deshalb auch als Kehrseitentheorie bezeichnet.7 Mithilfe 

des ÖREA soll dementsprechend eine ausgleichende Gerechtigkeit hergestellt werden.8 

Der Ausgleich von rechtsgrundlosen Vermögensverschiebungen richtet sich jedoch nur 

auf solche, die in einer öffentlich-rechtlichen Rechtsbeziehung gewährt wurden, d.h. es 

muss mindestens ein Hoheitsträger beteiligt sein. Dabei gibt es verschiedene Möglich-

keiten der Beteiligung eines Hoheitsträgers. Zum einen kann er einem Bürger eine Leis-

tung gewähren, zum anderen kann er von dem Bürger eine Leistung erhalten. Außerdem 

können auch Erstattungsansprüche zwischen zwei Hoheitsträgern geltend gemacht wer-

den.9 

 Rechtsnatur 

Der ÖREA ist ein „eigenständiges Rechtsinstitut des öffentlichen Rechts“10. Grundlage 

dafür bildet der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, welcher in Art. 20 

Abs. 3 GG verankert ist.11 Demnach ist „[die] Gesetzgebung [..] an die verfassungsmä-

ßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung [..] an Gesetz und Recht 

gebunden.“12 Diese Vorschrift bildet die Grundlage des Rechtsstaatsprinzips. Sie be-

sagt, dass die Hoheitsgewalt des gesamten Staates an das Recht gebunden ist und 

diesem nicht widersprechen darf. Somit ist die Staatsgewalt insbesondere nach Art. 1 

                                                
1 Vgl. Ahrens (2018), S. 105, Rn. 274 
2 Vgl. Art. 20 Abs. 3 GG  
3 Maurer/Waldhoff (2017), S. 837, Rn. 27 
4 Vgl. Ossenbühl/Cornils (2013), S. 530 
5 Ahrens (2018), S. 105, Rn. 274 
6 Vgl. Ossenbühl/Cornils (2013), S. 530 
7 Vgl. Schoch, Jura 1994, 82 
8 Vgl., BVerwGE 71, 85, 87 
9 Vgl. Baldus/Grzeszick/Wienhues (2018), S. 139, Rn. 524 
10 Vgl. ebd., S. 139, Rn. 525 
11 Vgl.  Maurer/Waldhoff (2017), S. 837, Rn. 27 
12 Art. 20 Abs. 3 GG  
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Abs. 3 GG an die Grundrechte gebunden.13 Des Weiteren ist die Staatsgewalt an Ver-

fassungsgebote gebunden. Dazu zählen beispielsweise die „Rechtssicherheit […], Be-

stimmtheit, [sowie die] Verhältnismäßigkeit“14. Der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der 

Verwaltung beinhaltet die Rechtsbindung an alle bestehenden Rechtsnormen sowie das 

Gewohnheitsrecht15. Die Verwaltung handelt nach dem „Vorrang des Gesetzes […] [und 

dem] Grundsatz des allgemeinen Gesetzesvorbehalts“16, d.h. sie muss die Rechtsvor-

schriften stets anwenden und darf ihnen nicht widersprechen. Eine Vermögensverschie-

bung, die keinen rechtlichen Grund hat ist rückgängig zu machen, um dem Prinzip der 

Gesetzmäßigkeit der Verwaltung aus Art. 20 Abs. 3 GG zu entsprechen.17 

                                                
13 Vgl. Antoni in: Wolff/Hömig (2018), GG, Art. 20, Rn. 10 
14 ebd., Rn. 10 
15 Vgl. ebd., Rn. 15 
16 ebd., Rn. 15 
17 Vgl. Baldus et al. (2018), S. 139, Rn. 525 
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3 Rechtsgrundlagen 

 Spezialgesetzliche Rechtsgrundlagen 

Der ÖREA wurde bereits in vielen Rechtsvorschriften spezialgesetzlich verankert.18 Bei-

spielsweise finden sich diesbezüglich Regelungen „in den allgemeinen Verfahrensge-

setzen, im Sozialrecht, Subventionsrecht, Finanz- und Steuerrecht sowie im Beamten-

recht.“19 Dabei geht es meist um die Rückabwicklung einer Leistung, die durch einen 

Hoheitsträger an einen Bürger oder Bediensteten erbracht wurde.  

Eine spezialgesetzliche Grundlage des ÖREA ist § 49a VwVfG, der eine Auffangnorm 

darstellt. Danach sind Zahlungen eines Hoheitsträgers zu erstatten, wenn der Rechts-

grund einer Leistung entfällt. Das ist der Fall, wenn der „Verwaltungsakt mit Wirkung für 

die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen [..] oder […] unwirksam geworden 

ist“20, der der Gewährung der Leistung zugrunde liegt. Der Rückforderungsanspruch ent-

steht demzufolge erst in dem Moment, in dem sich der Rechtsgrund einer Vermögens-

verschiebung erübrigt.21 Der Umfang des Erstattungsanspruches richtet sich gemäß 

§ 49a Abs. 2 VwVfG nach den Vorschriften des BGB. Nach § 818 Abs. 1 BGB erstreckt 

sich der Anspruch auf Erstattung des rechtsgrundlos Erlangten sowie auf die daraus 

gezogenen Nutzungen. Darunter versteht man beispielsweise Zinsen und Gewinne, die 

aus dieser Vermögensverschiebung resultierten.22 Zu beachten ist dabei, dass sich der 

Leistungsempfänger nicht auf den Bestand einer Leistung berufen darf, wenn er „die 

Umstände kannte oder kennen mußte [sic!], die zur Rücknahme [des Bescheides] ge-

führt haben“23. Kann eine grob fahrlässige Unkenntnis bzw. Kenntnis nicht nachgewie-

sen werden, so ist eine Vermögensverschiebung demzufolge nicht rückgängig zu ma-

chen.24 Es wird lediglich analysiert, ob dem Empfänger deren RWK bei Erhalt bekannt 

war.25 Das Vertrauen des Leistungsempfängers muss eine höhere Gewichtung als das 

öffentliche Interesse haben.26 

Im Beamtenrecht stellen § 12 Abs. 2 BBesG, § 52 Abs. 2 BeamtVG sowie die entspre-

chenden landesrechtlichen Vorschriften spezialgesetzliche RGL für einen Erstattungs-

anspruch dar. Dabei wird die „Rückforderung zu viel gezahlter Dienst- und Versorgungs-

bezüge“27 geregelt. Dem Gesetzeswortlaut entsprechend sind die Regelungen des BGB 

                                                
18 Vgl. ebd., S. 139, Rn. 527 
19 Ossenbühl/Cornils (2013), S. 534  
20 § 49a Abs. 1 VwVfG 
21 Vgl. Ramsauer (2018), VwVfG, § 49a, Rn. 9 
22 Vgl. ebd., Rn. 12 
23 BVerwGE 105, 354, 362 
24 Vgl. § 49a Abs. 2 Satz 2 VwVfG 
25 Vgl. BVerwGE 105, 354, 362 zitiert nach BVerwG, Urteil vom 21.12.1990, 3 B 47/89, juris 
26 Vgl. § 48 Abs. 2 VwVfG 
27 Baldus et al. (2018), S. 139 f., Rn. 527 



 

 5 

anzuwenden. Es wird lediglich auf die Anwendung von §§ 818 bis 820 BGB verwiesen. 

Diese geben den Umfang des Erstattungsanspruches vor.28  

Im Sozialrecht findet man ähnliche Regelungen über den ÖREA beispielsweise in § 50 

SGB X. In ihm wird die „Erstattung zu Unrecht erbrachter Sozialleistungen geregelt“29. 

Das SGB X ist das Verfahrensgesetz für den Bereich der Sozialverwaltung. Es entspricht 

den Regelungen des VwVfG, welches im allgemeinen Verwaltungsrecht angewendet 

wird. Demnach gibt es in beiden Vorschriften zahlreiche Parallelen. § 50 SGB X bildet, 

wie § 49a VwVfG, eine allgemeine Rückforderungsgrundlage. In beiden Normen wird 

der Erstattungsanspruch eines Hoheitsträgers gegenüber eines Leistungsempfängers 

geregelt. Jedoch unterscheiden sich diese Vorschriften in einigen Aspekten. § 49a 

VwVfG verweist auf die Vorschriften über die ungerechtfertigte Bereicherung des BGB, 

wohingegen dies in § 50 SGB X nicht vorhanden ist. Die Regelung des § 50 SGB X wird 

durch jene des § 45 SGB X ergänzt. Der Regelungsinhalt beschränkt sich hierbei jedoch 

nicht allein auf gewährte Leistungen, die einen VA als Grundlage haben. In § 50 Abs. 2 

SGB X wird zudem die Erstattung von Vermögensverschiebungen geregelt, welche 

ohne den Erlass eines VA gewährt wurden. Für die Rücknahme solcher Verwaltungs-

leistungen müssen die Voraussetzungen der Regelungen über die Rücknahme und den 

Widerruf nach §§ 45, 47 SGB X dennoch vorliegen. Eine Erstattung der Leistung darf 

nur erfolgen, wenn ein schutzwürdiges Vertrauen des Empfängers nicht vorliegt. Von 

§ 50 SGB X wird nur der Erstattungsanspruch einer Verwaltungsbehörde gegenüber ei-

nem Bürger erfasst. Neben der allgemeinen Erstattungsvorschrift von rechtsgrundlos er-

brachten Sozialleistungen gibt es weitere spezialgesetzliche Normen, die vorrangig an-

gewendet werden, wie z.B. § 20 BAföG.30 

Im Bereich des Finanz- und Steuerrechts bildet § 37 Abs. 2 AO die Grundlage für die 

Erstattung zu viel gezahlter Leistungen. Diese Rechtsvorschrift gilt für den Erstattungs-

anspruch eines Hoheitsträgers gegenüber einem Bürger und andersherum. Der Umfang 

richtet sich hier nicht nach den Vorschriften des BGB, sondern nach dem VA, der die 

Grundlage für die Zahlung einer Steuer o.ä. bildet. Der Vertrauensschutz wird in 

§§ 172 ff. AO gesetzlich geregelt.31 

 Europarechtliche Ausprägungen des ÖREA 

Ein Beispiel für eine Leistung im Rahmen des Europarechts findet man in der Vergabe 

von Beihilfen nach Art. 107, 108 AEUV.32 Werden diese ohne Rechtsgrund erbracht, 

können sie ebenso zurückgefordert werden. Eine Grundlage hierfür bilden die nationalen 

                                                
28 Vgl. Weinbrenner/Bauer in: Stegmüller (2018), BeamtVG, § 52, Rn. 95 ff. 
29 Baldus et al. (2018), S. 140, Rn. 527 
30 Vgl. Ossenbühl/Cornils (2013), S. 535  
31 Vgl. ebd., S. 536 
32 Vgl. ebd., S. 553 
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Vorschriften der jeweiligen Länder. Somit werden in der Bundesrepublik Deutschland die 

Vorschriften des allgemeinen ÖREA angewandt, sofern bestehende unionsrechtliche 

Normen nicht verletzt werden.33 Weitere Aussagen über dieses Thema werden in dieser 

Arbeit nicht getroffen. Jedoch findet man in der einschlägigen Literatur34 und Rechtspre-

chung35 genauere Informationen zur Erstattung gemeinschaftsrechtswidrig erhobener 

Abgaben. 

 Allgemeiner öffentlich-rechtlicher Erstattungsanspruch 

Im Gegensatz zu der Rückgängigmachung von Vermögensverschiebungen, die ein Ho-

heitsträger von einem Bürger fordert, gibt es für den Erstattungsanspruch eines Bürgers 

gegen eine Behörde oder zwischen zwei Verwaltungsträgern meist keine speziellen 

Grundlagen. Der ÖREA kommt in solchen Sachlagen zur Anwendung.36  

Er ist von der Rechtsprechung gewohnheitsrechtlich anerkannt.37 Wie bereits in Kapitel 

2.2 erwähnt, ist der ÖREA ein eigenständiges Rechtsinstitut des Verwaltungsrechts, wel-

ches seine Grundlage in Art. 20 Abs. 3 GG findet. Nach dem Grundsatz der Rechtmä-

ßigkeit der Verwaltung ist diese an bestehende Rechtsvorschriften gebunden. Ebenso 

zählt hierzu anerkanntes Gewohnheitsrecht.38 Darunter versteht man das „Recht, das 

nicht durch förmliche Setzung, sondern durch längere tatsächliche Übung entstanden 

ist, die eine dauernde und ständige, gleichmäßige und allgemeine sein muß [sic!] und 

von den beteiligten Rechtsgenossen als verbindliche Norm anerkannt wird“39. Gewohn-

heitsrecht liegt dementsprechend vor, wenn eine langfristige Ausübung, sogenannte 

„longa consuetudo“40 vorliegt. Außerdem ist eine „opinio iuris“41 notwendig. Dies bedeu-

tet, dass von einer Handlungsverpflichtung ausgegangen werden muss.42 

Auch wenn die Anspruchsvoraussetzungen denen von § 812 ff. BGB ähneln, werden 

diese Regelungen nicht immer analog angewendet. Es muss ggf. im Einzelfall geprüft 

werden, ob die Anwendung der Vorschriften über die ungerechtfertigte Bereicherung 

dennoch möglich ist. Ein bedeutender Unterschied besteht in der Gewichtung der Inte-

ressen der Bürger gegenüber denen der öffentlichen Hand. Bei dem ÖREA werden die 

Interessen der Bürger besonders geschützt. Im BGB sind jedoch die Interessen der bei-

den Parteien gleichrangig. Aufgrund dessen ergeben sich die Anspruchsvoraus-

                                                
33 Vgl. Baldus et al. (2018), S. 140, Rn. 529 
34 Vgl. ebd. S. 140, Rn. 529; Ossenbühl/Cornils S. 553 
35 Vgl. EuGH, Urteil vom 22. Oktober 1998, C-10/97 bis 22/97, juris; EuGH, Urteil vom 15. September  
    1998, C-231/96, juris 
36 Vgl. Schoch, Jura 1994, 83 
37 Vgl. Baldus et al. (2018), S. 139, Rn. 525 
38 Vgl. Antoni in: Wolff/Hömig (2018), GG, Art. 20, Rn. 15 
39 BVerfGE 22, 114, 121 zitiert nach BVerfGE 9, 109, 117, BVerfGE 15, 226, 232 ff. 
40 Maurer/Waldhoff (2017), S. 82, Rn. 29 
41 ebd., S. 82, Rn. 29  
42 Vgl. ebd., S. 82, Rn. 29 
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setzungen nicht aus einer analogen Anwendung des § 812 BGB.43 Diese werden in Ka-

pitel 4 ausführlich betrachtet. 

 Anwendung der Rechtsgrundlagen 

Die spezialgesetzlichen Regelungen haben grundsätzlich Vorrang vor den Allgemeinen. 

Da § 49a VwVfG eine Auffangnorm darstellt, ist er erst anzuwenden, wenn keine spezi-

ellere Norm geeignet ist. Demzufolge kommt diese Vorschrift nur zur Anwendung, wenn 

im besonderen Verwaltungsrecht keine konkrete Rechtsgrundlage, wie z.B. § 12 Abs. 2 

BBesG, vorhanden ist.44   

Kann ein Sachverhalt nicht von den spezialgesetzlichen Rechtsgrundlagen erfasst wer-

den, wird der allgemeine ÖREA angewendet. Er ist subsidiär anzuwenden, da er aus 

dem Gewohnheitsrecht entspringt und keine gesetzliche Grundlage hat. Diese Nachran-

gigkeit des allgemeinen ÖREA resultiert aus „der allgemeinen Rangordnungsregel“45. 

Spezialgesetzliche Regelungen sind somit vor dem allgemeinen ÖREA anzuwenden. 

Dies ergibt sich aus dem „Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung“46 gemäß 

Art. 20 Abs. 3 GG. Der allgemeine ÖREA kommt dementsprechend nur zur Anwendung, 

wenn eine Regelungslücke im Normensystem besteht.47 

                                                
43 Vgl. Baldus et al. (2018), S. 139, Rn. 526 
44 Vgl. Ramsauer (2018), VwVfG, § 49a, Rn. 5 
45 Ossenbühl/Cornelis (2013), S. 539 
46 Antoni in: Wolff/Hömig (2018), GG, Art. 20, Rn. 15 
47 Vgl. ebd., S. 539 
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4 Anspruchsvoraussetzungen 

Prinzipiell entsteht ein Erstattungsanspruch, wenn eine rechtsgrundlos geleistete Ver-

mögensverschiebung in einem öffentlich-rechtlichen Leistungsverhältnis erbracht 

wurde.48 

 Öffentlich-rechtliche Rechtsbeziehung 

Der ÖREA gilt nur für Vermögensverschiebungen im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen 

Rechtsbeziehung. Liegt eine solche nicht vor, kann man sich unter Vorliegen der ent-

sprechenden Voraussetzungen auf den Herausgabeanspruch einer ungerechtfertigten 

Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB berufen. Um herauszufinden, ob eine öffentlich-recht-

liche Leistungsbeziehung zwischen dem Leistungsempfänger und dem Leistungsgeber 

besteht, muss man demzufolge eine Abgrenzung zwischen den Ansprüchen des öffent-

lichen sowie denen des bürgerlichen Rechts vornehmen. Hierbei wird immer der Rechts-

grund betrachtet, der ursprünglich die Grundlage der Vermögensverschiebung dar-

stellte. Dessen Rechtsnatur muss zunächst analysiert werden.49  

4.1.1 Abgrenzungstheorien 

Eine Abgrenzung zwischen dem privatem und öffentlichem Recht kann teilweise schwie-

rig sein, da Träger von Hoheitsrechten im Bereich der Fiskalverwaltung auch privatrecht-

liche Vorschriften als Handlungsgrundlage nutzen. Man darf deshalb nicht allein das 

Subjekt einer Handlung betrachten, sondern muss den Zweck für das Handeln eines 

Hoheitsträgers genauer untersuchen. Dies erfolgt mithilfe verschiedener Abgrenzungs-

theorien.50 

Nach der Interessentheorie ist der auf die Leistung gerichtete Zweck zu analysieren. 

Betrifft das Ergebnis einer Entscheidung das Interesse der Allgemeinheit, so handelt es 

sich um eine Maßnahme im Bereich des öffentlichen Rechts. Ist jedoch das persönliche 

Interesse einer einzelnen Person betroffen, so ist diese dem Privatrecht zuzuordnen. Da 

auch eine Handlung im Bereich des öffentlichen Rechts das Interesse einer einzelnen 

Person beeinflussen kann, ist diese Theorie nur bedingt anwendbar.51  

Im Gegensatz dazu wird bei der Subordinationstheorie das Verhältnis zwischen den 

beiden handelnden Parteien betrachtet. Eine Beziehung im Bereich des öffentlichen 

Rechts wird durch das Vorliegen eines Über-Unterordnungsverhältnisses charakterisiert, 

d.h. nur eine Partei darf bestimmte Entscheidungen treffen, die die Interessen der ande-

ren beeinflussen. Dazu ist eine gesetzliche Ermächtigungsnorm zwingend notwendig. 

                                                
48 Vgl. Baldus et al. (2018), S. 141, Rn. 530 
49 Vgl. ebd., S. 141, Rn. 533 
50 Vgl. Maurer/Waldhoff (2017), S. 46, Rn. 10 
51 Vgl. ebd., S. 46, Rn. 11 
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Ein Hoheitsträger muss für den Eingriff in die Eigentumsfreiheit eines Bürgers ermächtigt 

werden. Hat die Behörde ein solches Recht, so liegt ein Über-Unterordnungsverhältnis 

vor. Haben beide Parteien die gleichen Rechte und Pflichten, liegt ein Gleichordnungs-

verhältnis vor. Bei einem solchen Verhältnis gelten die Rechtsvorschriften des BGB.52  

Eine weitere Abgrenzungstheorie ist die modifizierte Subjektstheorie. Öffentliches 

Recht liegt demnach vor, wenn lediglich ein Hoheitsträger für bestimmte Handlungen 

gesetzlich ermächtigt wird. Ein Beispiel dafür ist die Erhebung von öffentlichen Abgaben 

nach § 1 Abs. 1 SächsKAG. Aufgrund dieser Rechtsgrundlage ist ein Hoheitsträger be-

fugt, Abgaben zu erheben. Dies gibt nur den Verwaltungsbehörden das Recht, in die 

Eigentumsfreiheit des Bürgers einzugreifen. Somit wird die Maßnahme legitimiert, weil 

die Behörden eine spezielle Stellung haben. Liegt jedoch keine gesonderte Ermächti-

gung für das Handeln einer hoheitlichen Gewalt vor, befindet man sich im Bereich des 

Privatrechts. Alle Beteiligten haben dabei die gleichen Rechte und Pflichten.53 

4.1.2 Rückforderungsanspruch gegenüber unbeteiligten Dritten 

Problematisch wird die Zuordnung zu einem Rechtsgebiet, wenn kein konkreter Rechts-

grund für die Vermögensverschiebung besteht und die Abgrenzungstheorien nicht direkt 

anwendbar sind. Dies ist i.d.R. der Fall, wenn Dritte an der Vermögensverschiebung 

beteiligt werden, obwohl diese zuvor in keinerlei Beziehung zu dem Hoheitsträger stan-

den. Die Leistungen wurden somit irrtümlicher Weise an nicht leistungsberechtigte Per-

sonen ausgezahlt.54 

Ein Beispiel dafür ist die Auszahlung von Wohngeld im Todesfall des Leistungsberech-

tigten im Gewährungszeitraum. Gemäß § 28 Abs 1 Satz 3 WoGG 1977 wird die Leistung 

nur bis zum Ablauf des Sterbemonats gezahlt. In der Vergangenheit gab es Fälle, in 

denen das Wohngeld noch nach diesem Zeitraum an das Konto des Verstorbenen über-

wiesen wurde. Bei der Verteilung des hinterbliebenen Vermögens wird i.d.R. das Konto 

des ursprünglichen Leistungsempfängers gelöscht und das darauf befindliche Vermögen 

an die Erben verteilt. Die zu viel gezahlten Leistungen werden dabei an die Erben wei-

tergeleitet, welche nicht leistungsberechtigt sind. Aufgrund dessen fordern die Wohn-

geldstellen i.d.R. den Auszahlungsbetrag zurück. Das Rückforderungsbegehren setzt 

das Vorliegen einer öffentlich-rechtlichen Rechtsbeziehung zwischen dem Erben und 

der Behörde voraus. Die Erfüllung dieser Anspruchsvoraussetzung ist jedoch umstritten. 

Deshalb überprüfte das BVerwG, ob eine Rückforderung in solch einem Fall tatsächlich 

durchgesetzt werden kann.55  

                                                
52 Vgl. ebd., S. 46 f., Rn. 12 
53 Vgl. ebd., S. 47, Rn. 13 
54 Vgl. Schoch, Jura 1994, 87 
55 Vgl. BVerwGE 84, 274 
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Ein öffentlich-rechtliches Leistungsverhältnis ist gegeben, wenn dem Erben das Wohn-

geld mittels VA bewilligt wurde. Es wird der Rechtsgrund betrachtet, der die Grundlage 

für die Zahlung bildete. In diesem Fall wurde der Mutter des Erbens das Wohngeld für 

das Jahr 1980 durch den Erlass eines Bescheides bewilligt. Da hierbei ein Über-Unter-

ordnungsverhältnis vorliegt, ist demzufolge auch der Bestand einer öffentlich-rechtlichen 

Beziehung im Sinne der Subordinationstheorie zwischen der Antragstellerin und dem 

Hoheitsträger gegeben. Auch wenn die Zahlung im Gebiet des öffentlichen Rechts er-

folgte, kann nicht auf eine öffentlich-rechtliche Beziehung abgestellt werden, da der 

Empfänger der Leistung und der Anspruchsberechtigte nicht die gleiche Person ist. Die 

Zahlung des Wohngeldes hat nach § 28 Abs. 1 Satz 1 WoGG 1977 zu erfolgen. Dem-

nach ist die Mutter eine wohngeldberechtigte Person, da sie den Antrag bei der Behörde 

stellte. Auch nach dem derzeit geltenden § 26 Abs. 1 i.V.m. § 3 WoGG ist der Erbe nicht 

zum Erhalt der Zahlung berechtigt. Um einen Rückforderungsanspruch durchsetzen zu 

können, muss in diesem Streitfall ein öffentlich-rechtliches Verhältnis zwischen dem 

Sohn der Verstorbenen und der Behörde vorliegen. Das BVerwG sah eine solche 

Rechtsbeziehung als gegeben, sofern die dritte Person an die Stelle des Wohngeldbe-

rechtigten tritt. Der Erbe übernimmt die Rechtsposition der verstorbenen Mutter, wenn 

dafür eine gesetzliche Grundlage besteht. Eine solche Regelung gibt es im vorliegenden 

Fall sowohl nach alter als auch nach neuer Rechtslage nicht. Der Erbe ist demzufolge 

nicht dem Antragsteller gleichzusetzen. Ihm wurde das Wohngeld nicht aufgrund eines 

öffentlich-rechtlichen Leistungsverhältnisses ausgezahlt. Insbesondere wurde kein VA 

erlassen. Auch wenn keine direkte öffentlich-rechtliche Rechtsbeziehung vorliegt, könnte 

diese Voraussetzung dennoch bejaht werden, wenn der Leistungserbringer davon aus-

ging, dass eine solche zwischen ihm und dem Empfänger besteht.56 Maßgebend ist „daß 

[sic!] eine Leistung in der irrigen Annahme erbracht worden ist, hierzu dem Leistungs-

empfänger verpflichtet zu sein.“57 Demnach ist laut BVerwG der scheinbare Grund der 

Vermögensverschiebung zu betrachten. Hier ging die Wohngeldstelle nicht von einer 

solchen Verpflichtung aus, da sie den Betrag in erster Linie an die Verstorbene und nicht 

an den Erben ausgezahlt hat. Aufgrund dessen liegt zwischen dem Erben und dem Ho-

heitsträger keine öffentlich-rechtliche Beziehung vor. Die Voraussetzungen des allge-

meinen Erstattungsanspruches sind nicht gegeben. Somit kann die Behörde keine Rück-

abwicklung verlangen.58 

Das Urteil des BVerwG bildet eine gute Entscheidungsgrundlage für Fälle, in denen das 

Vorliegen einer öffentlich-rechtlichen Rechtsbeziehung streitig ist. Einerseits kann eine 

Rückerstattung nur erfolgen, wenn ein solches Leistungsverhältnis besteht. Andererseits 

                                                
56 Vgl. ebd., S. 276 ff. 
57 ebd., S. 278 
58 Vgl. ebd., S. 278 



 

 11 

muss auch der Hoheitsträger vor irrtümlichen Zahlungen geschützt werden. So ist zu 

prüfen, ob ein unbeteiligter Dritter in die Rechtsposition eines berechtigten Leistungs-

empfängers treten kann. Dafür muss eine gesetzliche Grundlage vorliegen. Somit kann 

die Umwandlung der Rechtsstellung eines Erbens nur kraft Gesetzes in die eines ver-

storbenen Wohngeldempfängers erfolgen. Da eine solche RGL nicht immer vorhanden 

ist, muss es noch einen anderen Weg für die Behörden geben, zu Unrecht ausgezahlte 

Leistungen zurückzufordern. Die Rechtsprechung hat erkannt, dass eine irrtümlich an-

genommene Verpflichtung zur Leistungserbringung bestehen kann. Diese ist laut 

BVerwG einer öffentlich-rechtlichen Rechtsbeziehung gleichzustellen. Dabei ist zu un-

tersuchen, ob man eine Leistung auch tatsächlich an diejenige Person zahlen wollte, an 

die diese auch erbracht wurde. Dieser Prüfungspunkt stellt sowohl einen Schutz der Ho-

heitsträger, als auch der unberechtigten Leistungsempfänger dar. Dies ist für die Behör-

den die letzte Möglichkeit, in der ein Rückabwicklungsanspruch entstehen kann. Jedoch 

müssen auch die Interessen der Personen beachtet werden, die die Leistung erhalten 

haben. Auch wenn eine Vermögensverschiebung keinen rechtlichen Grund aufweist, ist 

sie nicht in jedem Fall rückgängig zu machen. Erben sollen demnach nicht entreichert 

werden, nur weil sie in einer Beziehung zu dem Verstorbenen standen. Ein Eingriff in 

das Eigentum ist nicht möglich, wenn der Leistungsgeber nicht von dem Bestand eines 

Rechtsverhältnisses zu einer dritten Person ausging. Somit darf eine rechtsgrundlose 

Vermögensverschiebung nur rückgängig gemacht werden, wenn irrtümlich davon aus-

gegangen wurde, dass eine Zahlungspflicht besteht. Möglich ist, dass Erben bereits zu 

Lebzeiten keine Kenntnis über das Rechtsverhältnis des Verstorbenen und des Hoheits-

trägers hatten. Das Vertrauen auf die Rechtmäßigkeit des Vermögens wird geschützt, 

sodass eine Rückforderung nicht erfolgen kann, wenn man selbst keine vermeintliche 

Beziehung zu der zahlenden Behörde aufgebaut hat.  

Wie bereits in dem oben ausgeführten Urteil dargestellt, kann eine öffentlich-rechtliche 

Rechtsbeziehung entstehen, wenn ein unbeteiligter Dritter in die Rechtsposition eines 

Leistungsempfängers tritt, sofern dafür eine gesetzliche Grundlage besteht. Ein Beispiel 

dafür findet sich im Beamtenrecht, welches auch von dem BVerwG betrachtet wurde. 

Dabei ging es um die Fortzahlung von Versorgungsbezügen nach dem Tod eines Ruhe-

standsbeamten. Der Anspruch auf den Erhalt dieser Leistung erlischt mit dem Tod des 

Berechtigten. Die Versorgungsbezüge werden nach Art. 134 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 BayBG 

1962 auch wie im o.g. Fall bis zum Ablauf des Sterbemonats ausgezahlt. Wird die Aus-

zahlung auch nach diesem Zeitpunkt an die Erben erbracht, liegt kein Rechtsgrund vor. 

Der Erstattungsanspruch richtet sich im vorliegenden Fall nach Art. 94 Abs. 2 BayBG 

1962. Die Rechte und Pflichten eines Beamten fallen bei dessen Tod auf den Erben 

zurück. Er tritt demzufolge an die Stelle des Beamten. Durch den gesetzlich festgelegten 
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Übergang der Rechtsposition besteht die öffentlich-rechtliche Beziehung weiterhin. Ein 

Erstattungsanspruch kann hierbei geltend gemacht werden. 59 

Wie das BVerwG in seinem Urteil festgestellt hat, besteht eine öffentlich-rechtliche 

Rechtsbeziehung zwischen dem Erben und dem Dienstherrn des verstorbenen Beam-

ten. Dafür gab es in dem vorliegenden Fall eine gesetzliche Grundlage. Diese Grund-

satzentscheidung verdeutlicht, dass durch Vorliegen einer entsprechenden RGL ein 

Rechtsverhältnis zu einem Dritten nachträglich entstehen kann. 

4.1.3 Handeln im Auftrag eines Hoheitsträgers 

Eine öffentlich-rechtliche Beziehung kann auch bestehen, wenn der Leistungsgeber und 

der Leistungsempfänger bei der Vermögensverschiebung nicht in einem unmittelbaren 

Verhältnis zueinanderstehen. Diese Fallkonstellation tritt beispielsweise ein, wenn ein 

Hoheitsträger ein Fahrzeug abschleppen lässt, indem er ein Unternehmen für diese 

Handlung beauftragt. Dazu wird das Unternehmen insbesondere dazu ermächtigt, die 

entstandenen Kosten für das Abschleppen gegen die Aushändigung des Fahrzeuges 

von dem Eigentümer zu verlangen. Rechtsgrundlage für die Erhebung von Kosten findet 

man meist in den polizeigesetzlichen Vorschriften der jeweiligen Bundesländer.60  

Grundlage für das Abschleppen eines Kraftfahrzeuges bildet in Sachsen § 24 Sächs-

VwVG. Nach § 24 Abs. 1 SächsVwVG kann eine Verwaltungsbehörde auch andere Per-

sonen oder Unternehmen mit dem Vollzug einer Handlung beauftragen.61  

Da das Unternehmen selbst kein Träger von Hoheitsrechten ist, kann gegen dieses auch 

kein ÖREA geltend gemacht werden. Es liegt keine öffentlich-rechtliche Rechtsbezie-

hung vor. Handelt das Unternehmen jedoch im Auftrag einer Verwaltungsbehörde, kann 

man sich bei Erfüllung aller Voraussetzungen auf einen ÖREA berufen. Adressat eines 

Rückforderungsbegehrens ist hierbei die Behörde und nicht das Unternehmen. Bei der 

Kostenerhebung aufgrund eines Abschleppvorgangs handelt es sich um eine Maß-

nahme im Bereich des öffentlichen Rechts, da lediglich Hoheitsträger für die Erhebung 

dieser Kosten befugt sind. Durch die Auftragserteilung hat der Vertretungsberechtigte 

dabei dieselben Rechte und Pflichten wie der Hoheitsträger selbst. Wenn andere Perso-

nen oder Unternehmen im Auftrag einer Behörde handeln, obwohl sie nicht in deren 

Organisation eingeschlossen sind, besteht laut dem VG Münster auch eine öffentlich-

rechtliche Beziehung zu der Verwaltungsbehörde. Fordert ein Unternehmen Leistungen, 

auf die es sich nicht allein durch eine Ermächtigung eines Hoheitsträgers berufen kann, 

                                                
59 Vgl. BVerwGE 37, 314 ff. 
60 Vgl. VG Münster, NJW 1980, 1974 
61 Vgl. Lindner (2011), S. 503, Rn. 3 
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so besteht keine öffentlich-rechtliche Beziehung. Es kann nur ein zivilrechtlicher An-

spruch geltend gemacht werden, welcher sich nach den §§ 812 ff. BGB richtet.62 

Das Vorliegen eines öffentlich-rechtlichen Leistungsverhältnisses ist möglich, wenn im 

Auftrag einer Behörde gehandelt wurde. Wie bereits in Kapitel 4.1 erwähnt, muss immer 

der Rechtsgrund einer Maßnahme analysiert werden. Auch bei der Beteiligung von pri-

vaten Unternehmen muss demzufolge der Zweck der Handlung betrachtet werden. Auf-

grund dessen sieht die Rechtsprechung vor, dass ein solches Leistungsverhältnis be-

steht, wenn die Ausführung durch einen Hoheitsträger veranlasst wurde. Die Grundlage 

der Kostenentstehung muss kenntlich gemacht werden, damit das Bestehen einer öf-

fentlich-rechtlichen Rechtsbeziehung für den Leistungspflichtigen erkennbar ist. Unter-

nehmen dürfen nicht benachteiligt werden. Auch wenn sie eine Maßnahme ausführen, 

sind sie nicht erstattungspflichtig, wenn diese nicht selbst veranlasst haben. Die Be-

hörde, die für die Durchführung einer Handlung zuständig war, hat die Folgen dieser zu 

tragen. Sie muss dementsprechend im Streitfall bei der Geltendmachung eines Rückfor-

derungsverlangens adressiert werden. Das beauftragte Unternehmen wird dadurch ge-

schützt. Es hat nicht mit seinem eigenen Vermögen zu haften. Man kann keinen An-

spruch gegen das Unternehmen geltend machen, wenn der Ursprung der kostenpflich-

tigen Handlung nicht aus dem alleinigen Willen des Unternehmens resultiert. Das VG 

Münster hat in dieser Sache richtig entschieden, da eine öffentlich-rechtliche Beziehung 

vorliegt, auch wenn die Behörde und der Bürger keinen direkten Kontakt zueinander 

hatten. 

 Vermögensverschiebung 

Um einen Anspruch aus dem ÖREA geltend zu machen, ist eine Verschiebung von Ver-

mögenswerten notwendig. Eine Vermögensverschiebung besteht, wenn ein Beteiligter 

einen Teil seines Vermögens verliert und der andere daraus einen Gewinn erzielt. Die 

eine Partei hat demnach einen Nutzen aus der Leistung und wird durch diese berei-

chert.63 Eine Vermögensverschiebung kann in verschiedenen Formen auftreten. Zum 

einen kann sie „durch Leistung, als auch in sonstiger Weise [erfolgen].“64 In der Regel 

wird sie durch eine direkte Zahlung, z.B. von Geld erbracht. Zieht der Leistungsnehmer 

einen Vorteil aus dem Vermögen eines anderen, ohne dass dies in Absprache mit dem 

Eigentümer erfolgte, liegt ein Eingriff in dessen Eigentum vor.65  

                                                
62 Vgl. VG Münster, NJW 1980, 1974 
63 Vgl. Ossenbühl/Cornils (2013), S. 545 f.  
64 Baldus et al. (2018), S. 141, Rn. 531 
65 Vgl. Ossenbühl/Cornils (2013), S. 543 f.  
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4.2.1 Bestimmung der Leistungsverhältnisse 

Bei der Ermittlung des Leistungsverhältnisses wendet man die Grundsätze des BGB an. 

Es gibt verschiedene Arten von Leistungsverhältnissen, wobei die Leistungskondiktion 

von der Nichtleistungskondiktion unterschieden wird.66 

4.2.1.1 Leistungskondiktion 

Bei der Leistungskondiktion werden im öffentlichen Recht meist „zu Unrecht [erbrachte 

hoheitliche] Leistungen“67 betrachtet. Voraussetzung hierfür ist eine nachweislich er-

brachte Vermögensverschiebung der entreicherten Partei.68 Darunter versteht man „jede 

bewusste und zweckgerichtete Vermehrung fremden Vermögens“69. Die Leistungskon-

diktion ist die üblichste Form der Vermögensverschiebung.70 Ein Beispiel hierfür ist die 

Zahlung von Wohngeld.71 

4.2.1.2 Nichtleistungskondiktion 

Nicht jede Vermögensverschiebung erfolgt durch eine Leistung i.S.v. Kapitel 4.2.1.1. Sie 

können auch in sonstiger Weise erfolgen. Die Vermögensverschiebung wird nicht be-

wusst erbracht. Vielmehr erlangt eine Partei einen Vermögensvorteil, ohne dass die an-

dere davon Kenntnis hat bzw. eine Erlaubnis dafür erteilt.72 Nichtleistungskondiktionen 

treten in verschiedenen Fallkonstellationen auf, welche nachfolgend erläutert werden. 

Wird durch eine unbefugte natürliche oder juristische Person ein Rechtsgut genutzt, ob-

wohl ihm die Nutzung und der Gebrauch dessen nicht zusteht, liegt eine Eingriffskon-

diktion vor.73 Solche Eingriffe können „durch Handeln der Bereicherten geschehen, [...]  

durch den Bereicherungsgläubiger selbst […], [durch] natürliche, nicht von Menschen 

gelenkte Ereignisse […] [oder] durch Dritte erfolgen“74. 

Ein Beispiel hierfür ist die Entnahme von Kies von einem Grundstück auf dem sich ein 

Sand- und Kieswerk befindet. Greift ein Hoheitsträger in das Eigentum einer natürlichen 

oder juristischen Person ein, so stellt dies laut Entscheidung des BGH eine Vermögens-

verschiebung dar. Diese kann, wie oben beschrieben, durch Leistung oder in sonstiger 

Weise erfolgen. Wird ohne die Zustimmung des Eigentümers Kies von dessen Grund-

stück entnommen, wird in sein Eigentum eingegriffen. In dem vorliegenden Streitfall er-

folgte die Kiesentnahme durch einen hoheitlichen Eingriff. Eine Erlaubnis des Eigentü-

mers wurde nicht erteilt. Der erlangte Vermögensgegenstand wurde beim Bau der 

                                                
66 Vgl. ebd., S. 543 
67 ebd., S. 543 
68 Vgl. ebd., S. 543 
69 Klunzinger (2013), S. 584 
70 Vgl. Ossenbühl/Cornils (2013), S. 543 
71 Vgl. BVerwGE 84, 274-278 
72 Vgl. Ossenbühl/Cornils (2013), S. 543 f.  
73 Vgl. BGHZ 107, 117, 120 
74 Stadler in: Stürner (2015), BGB, §812, Rn. 62 ff. 
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Bundesautobahn verwendet, sodass eine Herausgabe nicht mehr möglich ist. Der 

Grundstückspächter kann nicht mehr über den Kies verfügen. Durch dieses Handeln 

fand eine Eingriffskondiktion statt. Die Voraussetzungen für einen Anspruch auf die 

Rückgewährung des Kieses liegen vor, da eine rechtsgrundlose Vermögensverschie-

bung in sonstiger Weise erfolgte.75 

Zwar wurde durch den Grundstückseigentümer bzw. Pächter keine direkte Leistung er-

bracht, jedoch wird das Vorliegen einer Vermögensverschiebung durch den BGH den-

noch bejaht. Die Behörde hat sich den Kies ohne vorherige Einwilligung genommen. 

Dadurch hat sie sich selbst bereichert. Dies stellt eine Eingriffskondiktion dar. Da der 

Eigentümer des Kieses entreichert wurde, liegt eine direkte Vermögensverschiebung 

vor. Auf der einen Seite hat der Betreiber des Kies- und Sandwerkes einen Teil seines 

Eigentums verloren, auf der anderen Seite hat der Staat dadurch einen Gewinn gezogen, 

da er über den Vermögensgegenstand verfügt hat. Auch Vermögensverschiebungen, 

die in sonstiger Weise erfolgen, werden von dem ÖREA erfasst. Dadurch besteht, wie 

der BGH in seiner Entscheidung festgestellt hat, auch in diesem Fall ein Anspruch auf 

Erstattung. Die Herausgabe muss erfolgen, auch wenn der Kies bereits verwendet wurde 

und die Rückabwicklung in dem ursprünglichen Zustand nicht mehr möglich ist. Eine 

Erstattung kann mittels Wertersatz gemäß § 818 Abs. 2 BGB erfolgen. Wie der BGH 

korrekt entschieden hat, muss eine bewusste und zielgerichtete Leistung der entreicher-

ten Partei demzufolge nicht zwingend vorliegen.  

Neben den Eingriffskondiktionen können Rückgriffskondiktionen unter dem Begriff der 

Nichtleistungskondiktion erfasst werden. Darunter versteht man die „Tilgung von Ver-

bindlichkeiten des Schuldners durch einen Dritten, wenn dies den Schuldner dem Gläu-

biger gegenüber befreit.“76 Gegenstand der Vermögensverschiebung ist hier „die ver-

schaffte Schuldbefreiung, nicht etwa der geleistete Gegenstand oder sein nominaler 

Wert“77.  

Eine weitere Form der Vermögensverschiebung in sonstiger Weise ist die Verwen-

dungskondiktion. Darunter versteht man den Gebrauch von Rechtsgütern, die einem 

anderen gehören, z.B. durch Verbesserungs- und Reparaturmaßnahmen.78 

Das BVerwG entschied im Jahr 1988 über einen Erstattungsanspruch, der auf einer Ver-

wendungskondiktion aufbaut. Dabei ging es um die Erneuerung eines Uferdeckwerks. 

Grundsätzlich ist der Bund dafür zuständig. Trotz Aufforderung des ansässigen Unter-

nehmens wurde die Behörde nicht tätig. Aufgrund des schlechten Zustandes des 

                                                
75 Vgl. BGH, NJW 1984, 1878 f. 
76 Klunzinger (2013), S. 587 
77 Stadler in: Stürner (2015), BGB, § 812, Rn. 79 
78 Vgl. Klunzinger (2013), S. 587 
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Uferdeckwerks hatte es Angst um sein Tanklager. Das Unternehmen führte daraufhin 

selbst Neuerungsmaßnahmen durch. Die entstandenen Kosten forderte die Tanklager-

firma zurück, weil die Instandhaltung des Uferdeckwerks in den Aufgabenbereich der 

Behörde fällt. Im vorliegenden Fall wurde über den Bestand eines solchen Anspruchs 

gestritten, da das private Unternehmen eigenständig handelte.79 

Nicht für jede Handlung eines Privatunternehmens, die den Handlungskreis eines Ho-

heitsträgers betrifft, kann ein ÖREA geltend gemacht werden. Vielmehr müssen spezi-

elle Voraussetzungen zwingend vorliegen. Grundsätzlich muss die Behörde für die vom 

Unternehmen durchgeführte Maßnahme zuständig sein, d.h. durch das Handeln des Pri-

vatunternehmens muss ein Hoheitsträger tatsächlich Aufwendungen erspart haben, die 

er im Regelfall hätte tragen müssen. Bevor ein Privater eine Aufgabe übernimmt, die in 

den Zuständigkeitsbereich einer Verwaltungsbehörde fällt, soll dieser laut der Entschei-

dung des BVerwG den Hoheitsträger zum Tätigwerden veranlassen.80 Durch solch eine 

Aufforderung „[sollen] Instanzenwege eingehalten und Rechtsschutzmöglichkeiten aus-

geschöpft werden“81. Wird die Behörde trotz Einhaltung beider Prinzipien nicht tätig bzw. 

fordert ein Unternehmen oder einen Bürger nicht zum Tätigwerden auf, können durch 

sie selbst geeignete Maßnahmen durchführen werden, d.h. die Handlung erfolgt ohne 

Auftrag. Hierbei muss jedoch ein öffentliches Interesse vorliegen. Dieses ist sowohl auf 

die Maßnahme an sich, als auch an die Ausführung einer solchen durch einen Privaten 

gerichtet. Nach den Entscheidungen des BVerwG liegt öffentliches Interesse insbeson-

dere vor, wenn eine Gefahr oder eine Notsituation als auch ein Risiko für private Güter 

der Bürger besteht. Es muss ein gewisser Druck zum Handeln vorliegen, sodass die 

Tätigkeit als zwingend notwendig erachtet wird.82 Handelt ein Privater ist öffentliches 

Interesse gegeben, „wenn die Maßnahme […] sach- und zeitgerecht [ist].“83. Das öffent-

liche Interesse liegt insbesondere vor, wenn bereits eine Genehmigung zur Durchfüh-

rung erteilt wurde. Das gleiche gilt, wenn eine Privatperson bzw. ein Privatunternehmen 

durch eine Behörde aufgefordert wird einen Auftrag zu erledigen. Das Vorliegen einer 

solchen Genehmigung bzw. eines solchen Auftrages weist darauf hin, dass ein dringen-

der Grund für das Tätigwerden vorliegt. Liegt ein Eingriff in den Ermessensspielraum der 

Behörde ohne vorherige Erlaubnis vor, kann von einem Erstattungsanspruch abgesehen 

werden. Es ist lediglich zulässig, in den Handlungsspielraum der Behörde einzugreifen, 

wenn eine Handlung des Verwaltungsträgers in naher Zukunft notwendig ist, diese sich 

aber nicht für zuständig hält oder einer Veranlassung zum Tätigwerden nicht nachgeht. 

                                                
79 Vgl. BVerwGE 80, 170 ff. 
80 Vgl. ebd., S. 172 
81 ebd., S. 175 
82 Vgl. ebd., S. 174 
83 ebd., S. 175 
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Eine Vermögensverschiebung im Sinne des ÖREA liegt nicht vor, wenn im eigenen In-

teresse gehandelt wird. Setzt ein Bürger bei der Durchführung lediglich seine eigenen 

Interessen um, zielt demzufolge nicht auf das öffentliche Interesse ab, besteht kein An-

spruch auf Erstattung der entstandenen Ausgaben. Eigennützige private Maßnahmen 

können nicht von den Hoheitsträgern getragen werden. Wird ein Bürger ohne Anordnung 

im Aufgabenbereich einer Behörde tätig, so sind auch im öffentlichen Recht die Vor-

schriften des BGB, insbesondere §§ 677 ff. BGB über die Geschäftsführung ohne Auf-

trag, anzuwenden. Solch eine Handlung ist möglich, wenn das öffentliche Interesse dies 

erfordert, der Hoheitsträger dies aber nicht von selbst für notwendig erachtet. Durch 

diese Argumentation sah das BVerwG einen Erstattungsanspruch der Behörde an das 

Privatunternehmen als gegeben, sofern in absehbarer Zeit bei der Bundesrepublik 

Deutschland Kosten für Neuerungen entstanden wären. Somit werden auch ersparte 

Aufwendungen von dem Erstattungsanspruch erfasst.84  

Eine Vermögensverschiebung im Sinne des ÖREA liegt demzufolge nur vor, wenn ein 

Handeln mit Auftrag vorliegt bzw. ohne Auftrag gehandelt wird und dies durch das öf-

fentliche Interesse gerechtfertigt wird. Wird eine Behörde trotz Aufforderung nicht tätig, 

dann ist das Handeln des Bürgers gerechtfertigt und die entstandenen Kosten müssen 

von dem Hoheitsträger getragen werden, wenn dieser dadurch tatsächlich eigene Auf-

wendungen erspart hat. Die strenge Abgrenzung des BVerwG bezüglich des Vorliegens 

eines öffentlichen Interesses ist gerechtfertigt. Nicht jede Maßnahme eines Bürgers, die 

in den Zuständigkeitsbereich von Verwaltungsträgern fällt, kann erstattet werden. Zu-

nächst muss der Hoheitsträger zum Handeln aufgefordert werden, sodass er einen Er-

messensspielraum bei der Durchführung der Maßnahme hat. Geht er der Aufforderung 

nicht nach, so besteht die Möglichkeit, dass der Bürger in den Handlungsbereich der 

Behörde eingreifen darf. Dies kann nur gestattet werden, wenn eine Gefahr, ein Notstand 

oder eine Gefährdung von privaten Besitztümern oder dem öffentlichen Interesse vor-

liegt und nach einer Veranlassung zum Tätigwerden keine geeigneten Maßnahmen sei-

tens des Hoheitsträgers getroffen werden. 

4.2.2 Verhältnis der Kondiktionen 

Es ist immer zu analysieren, in welcher Art und Weise die Vermögensverschiebung er-

folgte. Grundsätzlich wird die Nichtleistungskondiktion subsidiär angewendet. Wird eine 

Leistung erbracht, so kann diese nicht zeitgleich in sonstiger Weise erfolgen. Das Sub-

sidiaritätsprinzip gilt sowohl bei Zwei-Personen- als auch bei Drei- und Mehr-Personen-

Verhältnissen. Jedoch ist es bei Leistungsverhältnissen zwischen drei oder mehr Perso-

nen eingeschränkt. Zu beachten ist dabei immer, ob der Erwerber einer Leistung diese 

                                                
84 Vgl. ebd., S. 175 f. 
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in gutem oder in bösem Glauben erlangt hat. Wusste der Käufer, dass die Leistung nicht 

dem Veräußerer selbst gehört, dann liegt Bösgläubigkeit vor. Es handelt sich um ein 

Leistungsverhältnis in sonstiger Weise. Eine Rückerstattung muss durchgeführt werden. 

Erfolgte die Vermögensverschiebung in gutem Glauben, so ist die Rückabwicklung nicht 

in jedem Fall möglich.85 

4.2.3 Leistungsbeziehung im Mehrpersonenverhältnis 

Bei der Beteiligung mehrerer Parteien an einer Vermögensverschiebung kann die Er-

mittlung des Leistungsverhältnisses problematisch sein. Das Verhältnis zwischen mehr 

als zwei Personen tritt in unterschiedlichen Formen auf. Ein klassisches Beispiel ist die 

Leistungskette. Dabei entstehen mehrere voneinander unabhängige Rechtsbeziehun-

gen. Dritte können an einem Leistungsverhältnis beteiligt werden, indem sie im Auftrag 

eines anderen handeln. Probleme treten i.d.R. auf, wenn Drittbeziehungen in Form von 

fehlerhaften Anweisungen, Verträgen zugunsten Dritter, Drittleistungen, Zessionen oder 

Leistungen durch Putativschuldner erfolgen.86  

In der hier vorliegenden Arbeit wird nicht genauer auf die soeben genannten Spezialfor-

men der Drittbeziehung eingegangen, da diese im Bereich des Privatrechts genauer be-

handelt werden und dies den Umfang der Arbeit überschreiten würde. Ausführlichere 

Informationen gibt es in der einschlägigen Literatur87 oder in wissenschaftlichen Zeit-

schriften88. Nachfolgend wird lediglich untersucht, ob eine Vermögensverschiebung zwi-

schen einem Hoheitsträger und einem Bürger vorliegt, wenn ein Unternehmen im Auf-

trag der Behörde handelt. 

Wird ein Unternehmen beauftragt ein Fahrzeug abzuschleppen, so liegt eine Drittbezie-

hung vor. Das Unternehmen handelt dabei im Auftrag der Verwaltungsbehörde. Diese 

werden, wie bereits in Kapitel 4.1.3 erwähnt, ermächtigt den Wert der entstandenen Kos-

ten bei Abholung des Fahrzeuges von dem Eigentümer zu verlangen. Der Halter des 

Fahrzeuges händigt somit dem Unternehmen den entsprechenden Wert aus. Der Fahr-

zeughalter wird entreichert und das Unternehmen wird in erster Hinsicht bereichert. Es 

ist zu beachten, dass keine zivilrechtliche, sondern eine öffentlich-rechtliche Beziehung 

und somit auch eine Vermögensverschiebung an die Verwaltungsbehörde vorliegt, da 

das Unternehmen im Auftrag der Behörde handelt. Der Vertretungsberechtigte über-

nimmt die Rolle eines Vermittlers zwischen der Behörde und dem Fahrzeughalter. Somit 

fließt nicht dem Unternehmen, sondern dem Hoheitsträger das Geld zu. Es liegt demzu-

folge eine Vermögensverschiebung zwischen dem Fahrzeughalter und der Behörde vor. 

                                                
85 Vgl. Stadler in: Stürner (2015), BGB, § 812, Rn. 83 ff. 
86 Vgl. Lorenz: Bereicherungsrechtliche Drittbeziehungen, JuS, 2003, 729 ff., 839 ff. 
87 Vgl. Stadler in: Stürner (2015), BGB, § 814, Rn. 23 ff.  
88 Vgl. Lorenz, JuS 2003, 729 ff., 839 ff. 
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Das private Unternehmen wird in solch einer Situation weder be- noch entreichert, da es 

in diesem Vorgang ein Teil der Behörde wird. Das Leistungsverhältnis besteht lediglich 

zwischen dem Hoheitsträger und dem Fahrzeugeigentümer, zwischen denen demzu-

folge eine Vermögensverschiebung erfolgt.89  

Eine solche Vermögensverschiebung kann in einer Vielzahl von Fällen auftreten. Oft-

mals beauftragen Verwaltungsbehörden private Unternehmen, um Maßnahmen gegen 

Bürger umzusetzen, da diese selbst nicht bzw. nur mit hohen Kosten zur Umsetzung im 

Stande sind. Eine Vermögensverschiebung kann deshalb auch vorliegen, wenn die Leis-

tung nicht direkt an die Behörde gezahlt wird. Das zur Umsetzung einer Maßnahme be-

auftragte Unternehmen agiert dabei lediglich als Vermittler. Es nimmt dann zwar die 

Leistung an, behält diese jedoch nicht selbst, da kein privatrechtliches Verhältnis zwi-

schen dem Unternehmen und dem Bürger vorliegt. Da das Unternehmen Teil der Behör-

denorganisation wird, besteht ein Leistungsverhältnis zu dem Hoheitsträger. Aufgrund 

dessen können Verwaltungsträger sowie Bürger Ansprüche in diesem Fall geltend ma-

chen, da zwischen ihnen eine Vermögensverschiebung vorliegt. Ein direkter Kontakt zwi-

schen beiden Parteien muss nicht zwingend vorliegen. Die Leistungsverschiebung hat 

demzufolge nicht unmittelbar zu erfolgen. Unter den Prüfungspunkt der Vermögensver-

schiebung fallen sowohl unmittelbare als auch mittelbare Leistungsverschiebungen. 

 Rechtsgrundlosigkeit der Vermögensverschiebung 

Eine Erstattung aus dem ÖREA kann nur gewährt werden, wenn die Vermögensver-

schiebung „sine causa“90, d.h. ohne Rechtsgrund erfolgte. Dabei kann dieser von Beginn 

an nicht vorhanden sein oder nachträglich entfallen. Es kommt somit nicht allein auf die 

RWK des Rechtsgrundes an, sondern auf dessen Unwirksamkeit.91  

4.3.1 Mögliche Rechtsgründe 

Die Grundlage einer Vermögensverschiebung ist im Regelfall ein VA, in dem festgelegt 

wird, ob und in welcher Höhe eine Leistung gewährt wird. Aus diesem können sich 

Rechte und Pflichten ergeben. Rechtsfolge kann eine Zahlungsverpflichtung oder ein 

Recht auf den Erhalt einer Leistung sein. Neben einem Bescheid kann ein öffentlich-

rechtlicher Vertrag als Rechtsgrund angesehen werden. Maßgebend ist in beiden Fällen 

die rechtliche Wirkung. Es ist somit möglich, dass ein VA zwar rechtswidrig, aber den-

noch wirksam ist.92 Ebenso kann eine Zusicherung nach § 38 VwVfG einen Rechtsgrund 

darstellen.93 

                                                
89 Vgl. VG Münster, NJW 1980, 1974 
90 Schoch, Jura 1994, 86 
91 Vgl. Baldus et al. (2018), S. 142, Rn. 535 
92 Vgl. ebd., S. 142, Rn. 535 
93 Vgl. Schoch, Jura 1994, 87 
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4.3.2 Abgrenzung Rechtswidrigkeit und Rechtswirksamkeit 

Wie bereits genannt geht mit der RWK eines VA nicht dessen Unwirksamkeit einher. 

Vielmehr sind die beiden Begriffe differenziert voneinander zu betrachten. Unter der 

Rechtmäßigkeit versteht man, dass „[der] Verwaltungsakt [..] den rechtlichen Anforde-

rungen [entspricht]“94. Rechtswidrig ist er, wenn gegen geltendes Recht verstoßen wird. 

Dies entspringt aus dem Art. 20 Abs. 3 GG. Ein VA ist somit rechtswidrig, wenn er feh-

lerhaft ist.95 

Die Wirksamkeit bzw. Unwirksamkeit richtet sich nach § 43 VwVfG. Darin wird das Be-

griffspaar zwar nicht definiert, es ist jedoch festgelegt, wann die Wirksamkeit beginnt 

bzw. endet. Sie beginnt gemäß § 43 Abs. 1 VwVfG mit Bekanntgabe und endet nach 

§ 43 Abs. 2 VwVfG mit Rücknahme, Widerruf oder Aufhebung des VA. Mit der Unwirk-

samkeit eines Bescheides geht dessen Nichtigkeit einher.96  

Die RWK bezieht sich auf den Inhalt des Bescheides. Im Gegensatz dazu bezieht sich 

die Wirksamkeit auf einen Zeitpunkt, in dem der Rechtsakt erlassen oder zurückgenom-

men bzw. entfallen ist. Somit kann ein VA zwar inhaltlich rechtswidrig sein, aber trotzdem 

wirksam. Er stellt trotz seiner RWK einen Rechtsgrund dar.97 

4.3.3 Fehlen des Rechtsgrundes 

Der Rechtsgrund muss von vornherein nicht vorhanden sein oder später entfallen. 

Grundsätzlich besteht von Beginn an kein rechtlicher Grund, wenn ein VA nichtig ist. Der 

Rechtsgrund entfällt nachträglich, wenn der zuvor erlassene Bescheid zurückgenommen 

wird oder Nebenbestimmungen nicht eingehalten werden. Ein vorläufiger Bescheid kann 

nicht als Rechtsgrundlage angesehen werden, wenn sich zu einem späteren Zeitpunkt 

ergibt, dass die Erteilungsvoraussetzungen des Bescheides doch nicht gegeben sind.98  

4.3.3.1 Nichtigkeit 

Ist ein VA oder ein öffentlich-rechtlicher Vertrag seit Erlass nichtig, so stellen sie keinen 

rechtlichen Grund dar. Die Nichtigkeit richtet sich nach §§ 43 Abs. 3; 44 sowie 59 

VwVfG.99  

Nach § 43 Abs. 3 VwVfG ist ein nichtiger VA unwirksam, d.h. er hat keine Auswirkungen 

auf die Beteiligten. Die Voraussetzungen der Nichtigkeit werden in § 44 geregelt.100 Dem-

nach muss ein VA an einem „[offensichtlichem] besonders schwerwiegenden Fehler 

                                                
94 Maurer/Waldhoff (2017), S. 261, Rn. 4 
95 Vgl. ebd., S. 261, Rn. 3 f. 
96 Vgl. § 43 Abs. 1, 2 VwVfG 
97 Vgl. Maurer/Waldhoff (2017), S. 262, Rn. 5 f. 
98 Vgl. Ossenbühl/Cornils (2013), S. 544 f. 
99 Vgl. Baldus et al (2018), S. 142, Rn. 535 
100 Vgl. Ramsauer (2018), VwVfG, § 43, Rn. 46 f. 
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[leiden]“101. In § 44 Abs. 2 VwVfG werden besondere Gründe genannt, welche auch ohne 

Offenkundigkeit zur Nichtigkeit führen. Diese sind vorrangig zu prüfen. Zudem wird in 

§ 44 Abs. 3 VwVfG festgelegt, welche Fehler nicht zur Unwirksamkeit führen. Die Rege-

lungen der beiden Absätze dienen als Orientierungsmaßstab. Man soll dadurch ent-

scheiden können, ob ein Fehler ein besonders schweres Gewicht hat oder nicht. Bei der 

Prüfung der Nichtigkeit sind somit zunächst die abschließenden Regelungen von §§ 44 

Abs. 2 und 3 VwVfG zu prüfen. Erst danach wird § 44 Abs. 1 VwVfG betrachtet. Kommt 

man zu dem Ergebnis, dass der VA unwirksam ist, dann besteht kein Rechtsgrund für 

die Vermögensverschiebung.102 

Eine vergleichbare Vorschrift für die Nichtigkeit von öffentlich-rechtlichen Verträgen fin-

det man in § 59 VwVfG. Diese unterscheidet sich von § 44 VwVfG. Gemäß § 59 Abs. 1 

VwVfG sind die Regelungen des BGB anzuwenden. Dabei wird die Nichtigkeit privat-

rechtlicher Verträge betrachtet. Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag ist unwirksam, wenn er 

nach § 134 BGB gegen Rechtsvorschriften aller Art sowie Formvorschriften gemäß 

§ 125 BGB verstößt. Insbesondere führt nach § 138 Abs. 1 BGB ein Verstoß gegen die 

guten Sitten zur Unwirksamkeit. Des Weiteren ist der Vertrag nichtig, wenn einer der in 

§ 59 Abs. 2 VwVfG genannten Gründe zutrifft.103 

4.3.3.2 Nachträglicher Wegfall durch Rücknahme 

Bei der Rücknahme geht es um „die nachträgliche Aufhebung bzw. Abänderung von 

rechtswidrigen VAen.“104 Somit können diese auch nachdem sie wirksam und bestands-

kräftig geworden sind unter bestimmten Voraussetzungen aufgehoben werden.105 Die 

RWK bezieht sich dabei immer auf den Zeitpunkt, in dem der VA erlassen wurde.106 Die 

Rücknahme kann durch den Erlass eines neuen VAes, nachträglicher Nebenbestimmun-

gen, konkludent oder als Teilrücknahme erfolgen. Man unterscheidet nach § 48 Abs. 1 

VwVfG die Rücknahme eines belastenden von der eines begünstigenden VA. Belas-

tende VAe können jederzeit zurückgenommen werden. Bei den begünstigenden VAen 

ist darauf zu achten, ob gemäß § 48 Abs. 2, 3 VwVfG ein schutzwürdiges Vertrauen des 

Betroffenen dem öffentlichen Interesse überwiegt und somit der Rücknahme entgegen-

steht.107 Weitere Aussagen über die Voraussetzungen der Rücknahme, insbesondere 

dem Vertrauensschutz werden in der einschlägigen Literatur108 getroffen. Ergebnis der 

rechtmäßigen Rücknahme ist die Unwirksamkeit des Ausgangs-VA. Er entfaltet keine 

                                                
101 § 44 Abs. 1 VwVfG 
102 Vgl. Ramsauer (2018), VwVfG, § 44, Rn. 1 ff. 
103 Vgl. Tegethoff in: Ramsauer (2018), VwVfG, § 59, Rn. 8 ff. 
104 Ramsauer (2018), VwVfG, § 48, Rn. 1 
105 Vgl. ebd., Rn. 1 
106 Vgl. ebd., Rn. 25 
107 Vgl. ebd., Rn. 48 ff. 
108 Vgl. Ramsauer (2018), VwVfG, § 48 
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Rechtswirkung mehr und bildet demzufolge keinen rechtlichen Grund für das Behalten-

dürfen einer Leistung.109 

In der Rechtsprechung wird in vielzähligen Fällen über die Rechtmäßigkeit einer Rück-

nahme und des daraus folgenden Erstattungsanspruchs entschieden. Ein Beispiel hier-

für ist die Rückforderung einer Denaturierungsprämie, welche aufgrund einer Verord-

nung durch einen Bescheid bewilligt wurde. Die zuständige Behörde bemerkte bei der 

Buchführung sowie einer Betriebsprüfung, dass die von der Genossenschaft gemachten 

Angaben in Wahrheit nicht zutreffen, d.h. die Anspruchsvoraussetzung für die Gewäh-

rung einer solchen Prämie tatsächlich nicht vorlagen. Die Verwaltungsbehörde kam zu 

dem Schluss, die zuvor erlassenen Bescheide zurückzunehmen. Dabei ging sie davon 

aus, dass eine Pflicht zur Rücknahme und zur Rückforderung aufgrund der in der VO 

enthaltenen Vorschriften besteht. Der Denaturierungsbetrieb erhob gegen den Rückfor-

derungsbescheid Widerspruch und anschließend Klage, da er der Auffassung war, dass 

die Rückforderung rechtswidrig erfolgte und zuvor ein Rücknahmebescheid von der Be-

hörde hätte ergehen müssen.110 

Hierbei stellt sich die Frage, ob der Erstattungsanspruch durchgesetzt werden kann. 

Dies setzt voraus, dass kein Rechtsgrund für die Gewährung der Denaturierungsprämie 

besteht. Zunächst ist davon auszugehen, dass der zuvor erlassene Bewilligungsbe-

scheid einen rechtlichen Grund für den Erhalt der Prämie darstellt. Dieser kann jedoch 

entfallen, wenn er nach den Vorschriften des VwVfG zurückgenommen wird. In diesem 

Fall ist ersichtlich, dass eine Rücknahme nicht durch einen gesonderten Bescheid er-

folgte. Es stellt sich demnach die Frage, ob der Erlass eines Rückforderungsbescheids 

die Rücknahme des Ausgangsbescheides beinhaltet. Laut BVerwG hat eine Auslegung 

nach § 133 BGB und den generellen Grundsätzen des Verwaltungsrechts zu erfolgen, 

d.h. die Auslegung soll sich nicht allein auf den Wortlaut beziehen, sondern dessen We-

sensgehalt erfassen. Da ein Erstattungsanspruch die Rücknahme voraussetzt, kann 

man laut BVerwG unter Anwendung dieser Auslegungsmethode davon ausgehen, dass 

diese zeitgleich mit dem Rückforderungsbescheid beabsichtigt wurde.111 

Das BVerwG legt mit seiner Entscheidung fest, dass eine Auslegung so zu erfolgen hat, 

dass nicht nur der Wortlaut, sondern die Zielsetzung eines Rechtsaktes analysiert wer-

den soll. Dies resultiert aus § 133 BGB, welcher auch für Streitfälle des öffentlichen 

Rechts Anwendung findet, sowie aus allgemeinen Auslegungsregeln. Es sind demnach 

nicht allein die Worte einer Willenserklärung, sondern vielmehr deren Inhalt zu betrach-

ten. Somit muss nach dem Sinn und dem Ziel dieser gefragt werden. Hoheitsträger, die 

                                                
109 Vgl. ebd., Rn. 29 ff. 
110 Vgl. BVerwGE 67, 305, 306 f. 
111 Vgl. ebd., S. 307 f. 
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Leistungen gewähren, kennen sich i.d.R. mit dem Verwaltungsverfahrensrecht aus. Man 

geht davon aus, dass eine Verwaltungsbehörde weiß, dass ein Rückforderungsanspruch 

nur besteht, wenn kein Rechtsgrund für die Leistung vorhanden ist. Demzufolge sollte 

durch den Erstattungsbescheid auch die Rücknahme zum Ausdruck gebracht werden. 

Da sich der Sinn einer Willenserklärung konkludent aus dem Wortlaut ergeben kann, ist 

eine wortwörtliche Nennung der Rücknahme des Gewährungsbescheides als solche 

nicht zwingend notwendig. Die Auslegung soll den Sinngehalt der Forderung umfassen. 

Die Rücknahme des Bewilligungsbescheides kann demzufolge konkludent erfolgen und 

muss nicht getrennt von dem Rückforderungsbescheid erlassen werden.  

Des Weiteren wird in der Entscheidung des BVerwG darüber diskutiert, ob die Rück-

nahme ausschließlich eine Ermessensentscheidung darstellt oder auch eine Rücknah-

mepflicht bestehen kann. Grundsätzlich steht die Rücknahme nach § 48 Abs. 1 VwVfG 

im Ermessen einer Behörde. Jedoch kann sich auf Grundlage von gesonderten Vor-

schriften einer VO etwas anderes ergeben. Eine Abweichung von dieser Vorschrift hat 

das BVerwG wegen § 1 Abs. 1 VwVfG für zulässig erklärt. Darin wird bestimmt, dass 

abweichend zu den Vorschriften des VwVfG Rechtsvorschriften angewendet werden sol-

len, die einen anderen Inhalt haben. Für deren Anwendung muss eine Ermächtigung 

bestehen. Bezüglich der Denaturierungsprämien wurde eine gesonderte Vorschrift er-

lassen. Darin sind auch Regelungen enthalten, die dafür sorgen, dass rechtswidrig ge-

währte Leistungen zwingend zurückzufordern sind.112 Laut BVerwG „bedeutet [dies] zu-

gleich, daß [sic!] die Rücknahme ergangener Gewährungsbescheide ebenso wie die 

Rückforderung […] nicht im Ermessen der Behörde steht.“113  

Das BVerwG hat die Regelungen des VwVfG korrekt angewendet. Zwar ist die Rück-

nahme grundsätzlich eine Ermessensentscheidung, jedoch ist § 48 VwVfG aufgrund an-

derer Vorschriften gemäß § 1 Abs. 1 VwVfG subsidiär anzuwenden. Besteht in einer 

anderen Norm die Pflicht zur Rücknahme sowie zur Rückforderung einer Leistung, so 

hat die Behörde kein Ermessen. Sie muss die gewährte Leistung zurückfordern und den 

erlassenen Bewilligungsbescheid zurücknehmen, um andere Antragsteller vor einer Un-

gleichbehandlung zu schützen. Dies resultiert auch aus dem Grundsatz der Gesetzmä-

ßigkeit der Verwaltung nach Art. 20 Abs. 3 GG. Wird der Rechtsgrund für eine Leistung 

aufgehoben, so besteht kein weiterer Grund für das Behaltendürfen. Ein Erstattungsan-

spruch muss bei Vorliegen einer solchen Handlungspflicht geltend gemacht werden.  

                                                
112 Vgl. ebd., S. 310 f. 
113 ebd., S. 311  
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4.3.3.3 Wegfall aufgrund von Nebenbestimmungen 

VAe können gemäß § 36 VwVfG mit Nebenbestimmungen versehen werden. Ein solcher 

VA soll dadurch spezifiziert werden. Somit können Entscheidungen für Einzelfälle kon-

kretisiert werden. In § 36 Abs. 2 VwVfG werden Nebenbestimmungsarten beispielhaft 

aufgelistet. Darunter fallen z.B. die Befristung oder die Bedingung. Des Weiteren findet 

man Rechtsgrundlagen zur Erteilung von Nebenbestimmungen in einschlägigen Fach-

gesetzen, so z.B. im Gewerbe- oder Umweltrecht.114 Wird eine solche nicht erfüllt, kann 

die Wirkung des jeweiligen VAes entfallen. Er wird unwirksam, wenn gegen eine Neben-

bestimmung verstoßen bzw. diese nicht beachtet wird.115 Somit entfällt der Rechtsgrund 

der Vermögensverschiebung. Ein Anspruch auf Rückabwicklung aus dem ÖREA kann 

bei Vorliegen der weiteren Anspruchsvoraussetzungen geltend gemacht werden.  

4.3.3.4 Wegfall wegen Vorläufigkeit 

Vorläufige VAe sind „Einzelfallregelungen, mit denen von vornherein nur eine einstwei-

lige Regelung getroffen wird, die bis zu einem endgültigen VA gelten soll.“116 Sie werden 

angewendet, wenn man in dem Zeitpunkt der Antragstellung noch keine endgültige Ent-

scheidung treffen kann. Gewisse Umstände ergeben sich erst in der Zukunft bzw. kön-

nen sich bis dahin ändern. Die Zulässigkeit von vorläufigen VAen ist meist spezialge-

setzlich geregelt. Findet sich eine solche nicht im Fachrecht, so kann die Vorläufigkeit 

unter bestimmten Voraussetzungen mittels einer Nebenbestimmung wie z.B. dem Wi-

derrufsvorbehalt nach § 36 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG oder einer auflösenden Bedingung nach 

§ 36 Abs. 2 Nr. 2 VwVfG umgesetzt werden. Da ein VA vorläufig erteilt werden kann, 

obwohl der endgültige Tatbestand noch nicht geklärt ist, kann man sich auf den Wegfall 

des VAes berufen, wenn die zuvor vermuteten Voraussetzungen doch nicht eintreten. 

Der vorläufig erteilte VA wird aufgrund dessen unwirksam und entfaltet keine Rechtswir-

kung. Er bildet keinen Rechtsgrund.117 

                                                
114 Vgl. Ramsauer (2018), VwVfG, § 36, Rn. 1 ff. 
115 Vgl. ebd., Rn. 97 
116 ebd., Rn. 18 
117 Vgl. ebd., Rn. 18 ff. 
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5 Ausschlussgründe 

 Grundsatz von Treu und Glauben 

5.1.1 Begriffsbestimmung 

Der Grundsatz von Treu und Glauben ist in § 242 BGB geregelt. Er gibt vor, wie man 

sich in einer rechtlichen Beziehung gegenüber der anderen Partei zu verhalten hat. Bei 

diesem Grundsatz werden die Begriffe Treue und Glauben unterschieden. Die Treue 

bedeutet loyales sowie zuverlässiges Handeln beider Parteien. Dies wird in dem Glau-

bensbegriff wiedergespiegelt. Alle Beteiligten sollen gerecht Handeln und die Interessen 

der anderen beachten. Insbesondere werden die schutzwürdigen Interessen der Par-

teien berücksichtigt.118 

5.1.2 Anwendung im öffentlichen Recht 

Der Grundsatz von Treu und Glauben wird zwar im bürgerlichen Recht geregelt, jedoch 

wird er in allen Rechtsgebieten, insbesondere im Gebiet des öffentlichen Rechts analog 

angewandt.119 Somit bildet er auch für den Erstattungsanspruch einen Ausschlussgrund. 

Kommt man bei der Prüfung eines Erstattungsbegehrens zu dem Ergebnis, dass ein 

Anspruch besteht, dann ist zu untersuchen, ob dieser durch einen Ausschlussgrund er-

lischt. Dabei ist u.a. der Grundsatz von Treu und Glauben zu analysieren. Man kann sich 

i.d.R. auf ihn berufen, wenn „in der Person oder im Verhalten des erstattungsbegehren-

den Bürgers besondere Umstände hinzutreten, die das Rückforderungsbegehren als 

treuwidrig erscheinen lassen und damit den Einwand der unzulässigen Rechtsausübung 

begründen könnten.“120 Eine Berufung auf die Treuwidrigkeit ist zulässig, wenn eine 

Handlung rechtswidrig erfolgte und das Ergebnis dieser ungerechtfertigt ist.121 Wurde 

die Leistung bereits verbraucht oder kann anderweitig nicht mehr zurückgegeben wer-

den, wird der Grundsatz bei treuwidrigem Verhalten dennoch angewendet.122 

5.1.3 Voraussetzungen 

Der Grundsatz von Treu und Glauben setzt eine unzulässige Rechtsausübung im Rah-

men eines Leistungsverhältnisses voraus. Diese ist gegeben, wenn das Handeln eines 

Beteiligten gegen ein gesetzliches Ge- oder Verbot verstößt. Es muss demzufolge eine 

Rechtsbeziehung zwischen den beteiligten Parteien vorliegen sowie ein Verstoß gegen 

die bestehenden Rechtsvorschriften.123 Ein solcher wird durch den Grundsatz von Treu 

                                                
118 Vgl. Mansel in: Stürner (2015), BGB, § 242, Rn. 3 
119 Vgl. ebd., Rn. 10 zitiert nach BGHZ 85, 39, 48; BGHZ 118, 182, 190 
120 Baldus et al. (2018), S. 145, Rn. 546 
121 Vgl. Mansel in: Stürner (2015), BGB, § 242, Rn. 37 
122 Vgl. Baldus et al. (2018), S. 145, Rn. 546 
123 Vgl. Mansel in: Stürner (2015), BGB, § 242, Rn. 32 ff. 
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und Glauben dahingehend begrenzt, dass ein „grob [unbilliges], mit der Gerechtigkeit 

nicht mehr zu [vereinbarendes] Ergebnis“124 vermieden wird. 

5.1.4 Grundsatz von Treu und Glauben bei Unmöglichkeit der Rückabwicklung 

Das BVerwG entschied über den Grundsatz von Treu und Glauben im Jahr 2000. In 

diesem Fall klagte die Eigentümerin eines Grundstücks gegen eine Stadt. Beide schlos-

sen einen öffentlich-rechtlichen Vertrag miteinander ab, in dem festgelegt wurde, dass 

das Grundstück der Klägerin, welches im Außenbereich liegt, in den Bebauungsplan der 

Gemeinde aufgenommen wird. Da die Grundstückseigentümerin zuvor keinen Erschlie-

ßungsbeitrag zahlen musste, wurde im Vertrag festgelegt, dass sie als Gegenleistung 

einen zweckungebundenen Betrag in Höhe der damals notwendigen Erschließungskos-

ten zahlen muss. Der Ausgleichsbetrag soll für Neuerungen an den Spielplätzen der 

Gemeinde genutzt werden. Nach Abschluss des Vertrages und Zahlung wurde die Än-

derung des Bebauungsplanes eingeleitet sowie die entsprechende Genehmigung erteilt. 

Daraufhin hat die Klägerin auf ihrem Grundstück ein Haus gebaut. Nachdem es fertig-

gestellt wurde und sie dieses bezog, forderte sie den damals gezahlten Betrag unter 

Verweis auf die Verletzung des Koppelungsverbots von der Stadt zurück. Es stellt sich 

die Frage, ob von einem treuwidrigen Verhalten ausgegangen werden kann, wenn die 

Rückabwicklung des Vertrages nicht vollständig möglich ist.125 

In dem Urteil wurde festgestellt, dass ein Erstattungsanspruch grundsätzlich besteht, da 

gegen das Koppelungsverbot verstoßen wurde. Die Nichtigkeit des Vertrages ergibt sich 

aus § 59 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG i.V.m. § 56 Abs. 1 Satz 2 VwVfG. Diese Regelungen ent-

sprechen den landesrechtlichen Vorschriften des Freistaates Bayern, welche in dem Ur-

teil vordergründig betrachtet wurden. Das Koppelungsverbot besagt, dass „nichts mitei-

nander verknüpft werden darf, was nicht [..] in einem inneren Zusammenhang steht, und 

daß [sic!] […] hoheitliche Entscheidungen ohne entsprechende gesetzliche Ermächti-

gung nicht von wirtschaftlichen Gegenleistungen abhängig gemacht werden dürfen, es 

sei denn, die Gegenleistung würde ein der Entscheidung entgegenstehendes rechtliches 

Hindernis beseitigen“126. Ein solcher Verstoß liegt hier zweifelsfrei vor, da kein Zusam-

menhang zwischen der Erhebung eines Erschließungsbetrags und der Instandhaltung 

der Spielplätze besteht. Der Vertrag ist nichtig. Eine Rückabwicklung muss erfolgen. Die 

Klägerin forderte den von ihr gezahlten Betrag zurück. Dies stellt jedoch nur einen Teil 

der Rückabwicklung dar. Grundsätzlich müsste der von der Klägerin erlangte Vorteil 

ebenso rückgängig gemacht werden. Es stellt sich die Frage, ob das Erstattungsbegeh-

ren der Grundstückseigentümerin durch den Grundsatz von Treu und Glauben 

                                                
124 ebd., Rn. 37 
125 Vgl. BVerwGE 111, 162 f. 
126 ebd., S.169 
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ausgeschlossen werden kann. In der Entscheidung des BVerwG wird aufgeführt, dass 

„[der] Grundsatz von Treu und Glauben […] dem Erstattungsanspruch der Klägerin nicht 

[entgegensteht].“127 Dieser Grundsatz setzt eine unzulässige Rechtsausübung voraus. 

Allein auf die Unmöglichkeit der Rückerstattung kommt es nicht an. Dieser Ausschluss-

grund ist nur einschlägig, wenn zudem „besondere, in der Person oder im Verhalten des 

Erstattung begehrenden Bürgers liegende Umstände hinzutreten, die das Rückforde-

rungsbegehren als treuwidrig erscheinen lassen“128. Das BVerwG konnte das Vorliegen 

besonderer Umstände nicht feststellen. Auch wenn die Klägerin das Geld erst nach dem 

Bau ihres Hauses zurückforderte wurde ihr kein treuwidriges Verhalten unterstellt.129 

Die Entscheidung des BVerwG ist kritisch zu betrachten. Zwar ist es richtig, dass die 

Rechtsausübung unzulässig erfolgte, jedoch ist nicht eindeutig geklärt, wann besondere 

Umstände vorliegen, die ein treuwidriges Verhalten kennzeichnen. Die Klägerin hat erst 

nach Fertigstellung ihres Bauvorhabens den Geldbetrag zurückgefordert. Sie wusste, 

dass die Änderung des Bebauungsplanes rechtskräftig ist und aufgrund dessen der Bau 

des Einfamilienhauses rechtmäßig war. Somit erlangte sie durch den Abschluss des 

Vertrages einen Vermögensvorteil. Von diesem hätte sie nicht profitieren können, wenn 

es nicht zu einer Änderung gekommen wäre. Sie forderte nur die einseitige Rückabwick-

lung des Vertrages und wollte den erlangten Vorteil behalten. Der Ausgleichsbetrag, der 

sich nachteilig für sie auswirkte, wurde an die Gemeinde gezahlt. Dies erfolgte im Ge-

genzug zu der o.g. Änderung des Bebauungsplanes. Erst nach der Vollendung der Bau-

maßnahme forderte sie den Betrag zurück. Die Rückabwicklung muss bei zweiseitigen 

Verträgen Zug um Zug erfolgen. Es ist nicht abwegig, dass sie davon ausging, dass ihr 

erlangter Vorteil nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Laut Verfasserin liegen 

in dieser Handlung besondere Umstände vor, die das Verhalten der Klägerin als treu-

widrig erscheinen lassen. 

 Kenntnis der Nichtschuld 

5.2.1 Begriffsbestimmung 

Die Kenntnis der Nichtschuld ist in § 814 BGB geregelt. Hierbei werden Leistungen er-

fasst, die freiwillig geleistet werden, obwohl keine Pflicht zur Erbringung dieser besteht. 

Weiß der Leistungsgeber, dass eine solche Pflicht nicht besteht, hat er keinen Anspruch 

auf Rückforderung, weil die Vermögensverschiebung freiwillig und bewusst erfolgte. Die 

Regelung gibt den Empfängern einen gewissen Schutz. Der Empfänger kann davon 

                                                
127 ebd., S. 172 
128 ebd., S. 174 
129 Vgl. ebd., S. 174 
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ausgehen, dass er die Leistung nicht zurückgeben muss. Ein Rückforderungsbegehren 

wird dadurch ausgeschlossen.130 

5.2.2 Anwendung im öffentlichen Recht 

Grundsätzlich ist § 814 BGB nicht auf den ÖREA anwendbar. Bei dem ÖREA geht es, 

wie bereits in Kapitel 4.1 ausführlich beschrieben, um eine Vermögensverschiebung zwi-

schen mindestens einem Hoheitsträger und einer weiteren Partei. Grundlage dafür bildet 

der aus Art. 20 Abs. 3 GG resultierende Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. 

Eine rechtsgrundlos erbrachte Leistung muss demnach zurückerstattet werden, um den 

vorherigen Zustand wiederherzustellen. Ein öffentlich-rechtlichen Rückerstattungsver-

hältnis bei Vorliegen der Kenntnis der Nichtschuld nicht geltend gemacht werden.131  

Dieselbe Auffassung vertritt die Rechtsprechung. Das OVG Rheinland-Pfalz entschied 

über das Analogieverbot von § 814 BGB in öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten. In dem 

Fall handelte es sich um eine Streitigkeit zwischen einer Gemeinde und einem Grund-

stückseigentümer, welcher die Teilung seines Grundstücks beantragte. Dazu war das 

Einvernehmen der betroffenen Gemeinde notwendig. Dies erteilte sie jedoch nur unter 

der Bedingung, dass der Grundstückseigentümer 25000 DM an sie zahlt, um einen un-

gerechtfertigten Nachteil der anderen Grundstückseigentümer zu vermeiden. In gemein-

samer Absprache schlossen die Beteiligten darüber einen öffentlich-rechtlichen Vertrag 

gemäß § 54 VwVfG. Nachdem die gewünschte Grundstücksteilung erfolgte, insbeson-

dere das Einvernehmen erteilt wurde, forderte die Eigentümerin die 25000 DM von der 

Gemeinde zurück. Sie gibt an, dass der geschlossene Vertrag nichtig sei, da er gegen 

das Koppelungsverbot verstößt.132 

Der Verstoß gegen das Koppelungsverbot wurde durch die Entscheidung des OVG be-

stätigt, da die geforderte Gegenleistung i.H.v. 25000 DM nach § 59 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. 

§ 56 Satz 2 VwVfG unzulässig war. Die Zahlung erfolgte demzufolge ohne rechtlichen 

Grund. Sofern dem Erstattungsbegehren keine Ausschlussgründe zugrunde liegen, hat 

eine Rückabwicklung zu erfolgen. Fraglich war, ob § 814 BGB auch bei einem ÖREA 

angewendet werden kann. Das OVG stellte fest, dass eine Anwendung dieser Vorschrift 

nicht möglich ist, da im Gebiet des öffentlichen Rechts gehandelt wird. Der ÖREA ist, 

wie in Kapitel 2.2 genannt, ein eigenes Rechtsinstitut. §§ 812 ff. BGB werden nicht ana-

log angewendet. § 814 BGB würde bei einem ÖREA lediglich gelten, wenn es sich dabei 

um einen generellen Rechtsgrundsatz handelt, der in allen Rechtsgebieten anwendbar 

ist. Dies ist nicht der Fall. Da der ÖREA seinen Ursprung in Art. 20 Abs. 3 GG findet, 

muss jede zu Unrecht erfolgte Vermögensverschiebung aufgrund des Grundsatzes der 

                                                
130 Vgl. Baldus et al. (2018), S. 144 f., Rn. 545 
131 Vgl. ebd., S. 145, Rn. 545 
132 Vgl. OVG Rheinland-Pfalz, DVBl. 1992, 786 
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Gesetzmäßigkeit der Verwaltung rückgängig gemacht werden. Ein Vertrauen auf das 

Behaltendürfen einer Leistung bei Kenntnis der Nichtschuld scheidet demnach aus.133 

Das OVG stellte zu Recht fest, dass eine Anwendung von § 814 BGB dem Grundsatz 

der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung widersprechen würde. Der ÖREA zielt darauf ab, 

dass rechtsgrundlos geleistete Vermögensverschiebungen rückgängig gemacht werden 

sollen. Eine Ausnahme kann dabei nicht angenommen werden, auch wenn der Leis-

tende von der Rechtsgrundlosigkeit Kenntnis hatte. Das OVG hat somit zu Recht fest-

gestellt, dass § 814 BGB keinen Ausschlussgrund für die Erstattung bildet. Eine Erstat-

tung hat auch bei Kenntnis der Nichtschuld stets zu erfolgen. 

 Verjährung 

5.3.1 Rechtsgrundlage 

Das VwVfG enthält insbesondere für den ÖREA keine Verjährungsregelungen. Spezial-

gesetzliche Vorschriften bezüglich des ÖREA sind nicht vorhanden. Deshalb wendet 

man die Verjährungsregelungen des BGB analog an. Demnach beträgt die Frist gemäß 

§ 195 BGB aF analog dreißig Jahre. Im Jahr 2001 gab es Änderungen im Bereich des 

Schuldrechts. Insbesondere wurden die Verjährungsvorschriften erneuert. Die Verjäh-

rungsfrist wurde auf drei Jahre heruntergesetzt und der Fristbeginn wurde von der Kennt-

nis des Anspruchsberechtigten abhängig gemacht. In der Vergangenheit kam es auf-

grund dessen oftmals zu Unstimmigkeiten. In älteren Rechtsprechungen war man der 

Auffassung, dass die dreißigjährige Frist fortbesteht, da diese einen allgemeinen Rechts-

grundsatz darstellt.134 Jedoch wird in neueren Entscheidungen dazu tendiert, dass die 

Neuregelung von § 195 BGB im Bereich des öffentlichen Rechts analog angewendet 

werden soll.135  

Im jüngsten Fall wurde über die Verjährung eines Rückzahlungsanspruches über eine 

Zuwendung gestritten. Der Zuwendungsgeber forderte den zuvor geleisteten Betrag zu-

rück. Der Empfänger war jedoch der Auffassung, dass der Anspruch erloschen sei, da 

die Verjährungsfrist bereits abgelaufen ist. Im Wesentlichen ging es in diesem Urteil um 

die Frage, ob die Verjährungsfrist nach alter oder neuer Regelung zu beurteilen ist. Letzt-

lich kam das BVerwG zu dem Entschluss, dass der Anspruch auf Erstattung gemäß 

§ 195 BGB nF verjährt ist. Grundlage für diese Entscheidung bildet das SchuldRModG. 

Darin wurde die Verkürzung der dreißigjährigen auf eine dreijährige von der Kenntnis 

abhängige Verjährungsfrist festgelegt. Das BVerwG begründete seine Entscheidung da-

mit, dass die neu geregelte allgemeine Verjährungsfrist im öffentlichen Recht ebenso 

                                                
133 Vgl. ebd., S. 787 
134 Vgl. BVerwGE 132, 324 ff. 
135 Vgl. BVerwG, Urteil vom 15. März 2017, 10 C 3/16, juris, Rn. 16 ff. 
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anzuwenden ist, da eine Parallele zwischen dem ÖREA und dem Bereicherungsrecht 

besteht.136 

Bereits in früherer Rechtsprechung wurde bei Entscheidung über eine analoge Anwen-

dung von Rechtsvorschriften der „Gesamtzusammenhang […] und [die] Interessen-

lage“137 betrachtet werden. Es ist demzufolge die dem Sachverhalt am nächsten ste-

hende Verjährungsregelung anzuwenden.138 Im Bereicherungsrecht gilt die dreijährige 

Verjährungsfrist. Da eine Parallele zwischen dem ÖREA und dem Bereicherungsrecht 

besteht, sind diese auch im öffentlichen Recht §§ 195 ff. BGB nF anzuwenden.139  

Ebenso spricht für die Anwendung dieser Vorschriften im allgemeinen Verwaltungsrecht 

auch, dass trotz fehlender Vorschriften im SchulRModG, der Gesetzgeber eine entspre-

chende Anwendung von § 195 BGB nF vorsieht. Dies wurde in verschiedenen Geset-

zesänderungen berücksichtigt. Insbesondere wurden die §§ 53 und 102 VwVfG den 

neuen BGB-Vorschriften angepasst.140 Demnach kann die Verjährungsfrist auf 30 Jahre 

verlängert werden, wenn ein entsprechender VA erlassen wird.141 Jegliche Zweifel be-

züglich der dreijährigen Frist werden durch diese Vorschrift ausgeräumt. Da § 102 

VwVfG auch auf Art. 229 § 6 Abs. 1 bis 4 EGBGB verweist, steht der Anwendung von 

§ 195 BGB nF nichts entgegen. Zudem werden die neuen Verjährungsvorschriften im 

Bereich der Fiskalverwaltung bereits angewendet.142 Auch der Deutsche Bundestag 

legte fest, dass die Änderungen der Verjährungsvorschriften im öffentlichen Recht gel-

ten.143 

Der Entscheidung des BVerwG ist zuzustimmen. Zwar verjährten Erstattungsansprüche 

vor der Gesetzesänderung innerhalb von dreißig Jahren, jedoch werden auch im Berei-

cherungsrecht die neuen Verjährungsvorschriften angewendet. Da eine enge Parallele 

zwischen diesem Rechtsgebiet und dem ÖREA zu erkennen ist, liegt auf der Hand, dass 

die Neuregelung auch dementsprechend analog im öffentlichen Recht angewendet wer-

den muss. Auch Bedenken bezüglich der Ausführbarkeit der Neuregelung haben keinen 

Einfluss auf die neue Handhabung. Bereits vor dieser Diskussion haben Verwaltungs-

träger § 195 BGB nF in anderen Bereichen problemlos angewendet. Ein Anspruch auf 

Erstattung verjährt demzufolge grundsätzlich innerhalb von drei Jahren ab Kenntnis des 

Anspruchsberechtigten. 

                                                
136 Vgl. ebd., Rn. 16 ff. 
137 BVerwGE 132, 324, 325 
138 Vgl. ebd., S. 325 
139 Vgl. BVerwG, 15.03.2017, a.a.O., Rn. 20 
140 Vgl. ebd., Rn. 19 
141 Vgl. § 53 VwVfG 
142 Vgl. BVerwG 15.03.2017, a.a.O., Rn. 19 ff. 
143 Vgl. BT-Drs. 14/9007 (2002), S. 26 
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5.3.2 Beginn und Ende der Verjährung 

Der Verjährungsbeginn richtet sich im öffentlichen Recht wie bereits oben erläutert nach 

den Vorschriften des BGB. Bei der allgemeinen Regelverjährung beginnt der Anspruch 

gemäß § 199 BGB analog am Ende des Jahres, in dem ein Erstattungsanspruch ent-

standen ist und man Kenntnis von dem Anspruch erhalten hat. Das Ende bestimmt sich 

nach dem Ablauf der Frist, d.h. im Regelfall nach drei Jahren ab dem Beginn der Ver-

jährungsfrist. Richtet sich die Verjährungsfrist nicht nach § 195 BGB, so beginnt die Frist 

gemäß § 199 Abs. 4 BGB unabhängig von der Kenntnis des Anspruchsberechtigten zu 

laufen und beträgt zehn Jahre.144 

5.3.3 Hemmung 

Da auch im öffentlichen Recht §§ 195 ff. BGB analog angewendet werden, gelten die 

darin enthaltenen Vorschriften über die Hemmung der Verjährung entsprechend.145 

Demzufolge wird die Verjährungsfrist gehemmt, wenn „zwischen dem Schuldner und 

dem Gläubiger Verhandlungen“146 stattfinden. Sie endet, wenn die Verhandlungen be-

endet werden. Die Frist beginnt daraufhin erneut zu laufen. Dies wurde auch im Urteil 

des BVerwG entschieden.147 Ebenso wird in § 53 Abs. 1 VwVfG eine Regelung über die 

Hemmung getroffen. Sie tritt ein, wenn ein VA erlassen wird, der eine Entscheidung über 

die Geltendmachung eines Anspruchs beinhaltet.148 Wenn der VA nicht mehr angefoch-

ten werden kann, verlängert sich die Verjährungsfrist auf dreißig Jahre.149

                                                
144 Vgl.Baldus et al. (2018), S. 146, Rn. 547 
145 Vgl. BVerwG, 15.03.2017, a.a.O., Rn. 24 
146 § 203 Satz 1 BGB 
147 Vgl. BVerwG, 15.03.2017, a.a.O., Rn. 26 
148 Vgl. § 53 Abs. 1 VwVfG 
149 Vgl. § 53 Abs. 2 VwVfG 
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6 Rechtsfolgen 

 Herausgabeanspruch 

Für die Ermittlung des Erstattungsumfangs wird bereits in spezialgesetzlichen Vorschrif-

ten, wie z.B. in § 49a Abs. 2 VwVfG, auf §§ 818 ff. BGB verwiesen. Diese werden auch 

für den ÖREA angewendet. Der Erstattungsanspruch hat die „Herausgabe des ohne 

rechtfertigenden Grund Erlangten“150 zur Folge. Somit soll grundsätzlich „das durch die 

Vermögensverschiebung tatsächlich Erlangte [herausgegeben werden]“151, d.h. der er-

haltene Gegenstand soll in seinem vorherigen Zustand zurückgegeben werden. Die Her-

ausgabe kann insbesondere „durch Rückgabe, Rückübereignung, Wiedereinräumung 

einer Forderung [oder] Löschung“152 erfolgen. Ebenso umfasst der Herausgabeanspruch 

Ersparnisse, die z.B. bei einer Nichtleistungskondiktion entstanden sind, sofern diese 

von einer Behörde in absehbarer Zeit hätten erbracht werden müssen.153 Gemäß § 818 

Abs. 1 BGB sind zudem gezogene Nutzungen und Surrogate zu erstatten. Darunter zäh-

len beispielsweise Zinsen. Fraglich ist jedoch, ob lediglich die tatsächlich gezogenen 

Zinsen zurückgezahlt werden müssen oder ob auch ein Anspruch auf Zinsen besteht, 

wenn der Leistungsempfänger diese in Wahrheit nicht erhalten hat.  

Das BVerwG behandelte bereits im Jahr 1985 solch einen Streitfall. Geklagt hat der Trä-

ger eines Krankenhauses gegen das Rückforderungsbegehren einer Zuwendungsbe-

hörde. Die Beklagte bewilligte bereits in den Jahren 1975 und 1977 Fördermittel für Um-

baumaßnahmen des Krankenhauses. In den entsprechenden Bescheiden wurde fest-

gelegt, dass bei einem Erstattungsanspruch auch Zinsen zu zahlen sind. Letztlich for-

derte die Beklagte im Jahr 1980 einen Teil der Fördermittel inklusive Zinsen zurück. Sie 

berief sich dabei auf die in den Bewilligungsbescheiden erlassene Regelung über eine 

Zinszahlungsverpflichtung. Mit dem Rückforderungsbescheid der Zuwendungsbehörde 

entfiel der Rechtsgrund für das Behaltendürfen der Fördermittel. Die Klägerin zahlte die-

sen pflichtgemäß zurück. Jedoch weigerte sie sich die geforderten Zinsen zu zahlen.154  

Das BVerwG hegte keine Zweifel an dem Wegfall des Rechtsgrundes. Jedoch wurde 

kritisch untersucht, ob die Regelungen der Bewilligungsbescheide eine rechtliche Au-

ßenwirkung haben. Dies wurde verneint, da kein konkreter Betrag festgesetzt wurde und 

nicht endgültig feststand, ob ein Erstattungsanspruch entsteht. Lediglich das Erstat-

tungsbegehren des Rückforderungsbescheides hat eine rechtliche Außenwirkung. In 

den Bewilligungsbescheiden wurde der Krankenhausträger nur darauf hingewiesen, 

                                                
150 Ossenbühl/Cornils (2013), S. 546 
151 Baldus et al. (2018), S. 142, Rn. 537 
152 Stadler in: Stürner (2015), BGB, § 818, Rn. 3 
153 Vgl. Ossenbühl/Cornils (2013), S. 546 f. 
154 Vgl. BVerwGE 71, 48f. 
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dass sich eine Pflicht zur Erstattung aus § 15 Abs. 1 KHG 1972 ergibt. Demnach ist bei 

Nichteinhaltung des Fördermittelzwecks der entsprechende Betrag zu erstatten. Das 

BVerwG hat festgestellt, dass sich eine solche Pflicht nicht aus dieser Regelung ergibt. 

Die in den Bewilligungsbescheiden erlassenen Hinweise sind keine Nebenbestimmun-

gen nach § 36 VwVfG, da keine konkrete Handlungspflicht geltend gemacht wurde. Das 

BVerwG sah in § 48 Abs. 2 Satz 5 und 6 VwVfG aF, welche dem heutigen § 49a Abs. 3, 4 

VwVfG entspricht, eine mögliche RGL. Diese Regelung eröffnet die Anwendung von 

§§ 812 ff. BGB. Es wird der allgemeine Erstattungsgrundsatz gemäß § 818 Abs. 1 bis 3 

BGB von der verschärften Haftung gemäß § 818 Abs. 4, 819 Abs. 1, 2 sowie 820 BGB 

unterschieden. Der allgemeine Erstattungsgrundsatz, der die Rückzahlung tatsächlich 

erhaltener Zinsen umfasst findet hier keine Anwendung. Die Verzinsung bedarf einer 

konkreten gesetzlichen Grundlage, da sie sich nicht aus einem verwaltungsrechtlichen 

Grundsatz ergibt. Eine solche ist in diesem Fall nicht vorhanden. Insbesondere § 15 

Abs. 1 KHG stellt keine RGL dar. Das BVerwG prüfte, ob sich eine Zinszahlungspflicht 

aus der verschärften Haftung ergibt. Nach § 819 Abs. 1 BGB wird eine Herausgabepflicht 

begründet, wenn der Rechtsgrund der Leistung seit Anfang an nicht besteht oder nach-

träglich entfallen ist. Hier richtet sich der Anspruch nach § 819 Abs. 1 BGB, da der 

Rechtsgrund nachträglich entfallen ist. Er beginnt in dem Zeitpunkt, in dem der Kläger 

von dem Anspruch erfahren hat. Somit sind §§ 291, 288 Abs. 1 Satz 1 BGB ebenso 

anzuwenden. § 820 BGB gilt nur, wenn von vornherein die Kenntnis über den Erstat-

tungsanspruch besteht. Wusste die Klägerin bereits seit Erteilung des Bewilligungsbe-

scheides, dass ein Erstattungsanspruch besteht, so wird dieser Zeitpunkt als Beginn der 

Verzinsung angesehen. Die Klägerin hat ab Bekanntgabe des Rückforderungsbeschei-

des einen Anspruch auf Zinszahlung. 155 Der Zinssatz richtet sich derzeit nach § 291 

Satz 1 i.V.m. § 288 Abs. 1 Satz 2 BGB und beträgt fünf Prozentpunkte über dem Basis-

zinssatz.156 

In der Entscheidung wurde zu Recht festgestellt, dass § 818 Abs. 1 BGB hier keine An-

wendung findet. Zinsen wurden nicht erwirtschaftet. Demzufolge ist eine ausdrückliche 

Rechtsgrundlage zur Geltendmachung von Zinsforderungen notwendig, da mit diesem 

Begehren in die Eigentumsfreiheit der anderen Partei eingegriffen wird. Das BVerwG hat 

erkannt, dass § 15 Abs. 1 KHG dafür keine Rechtsgrundlage bildet. Das BVerwG hat 

eine gesetzliche Grundlage in § 48 Abs. 2 Satz 5,6 VwVfG aF gesehen, die dem heutigen 

§ 49a Abs. 3, 4 VwVfG entspricht. Darin enthalten ist ein Verweis auf §§ 818 ff BGB. Die 

verschärfte Haftung ist in diesem Fall anzuwenden. Der Rechtsgrund für die Gewährung 

der Fördermittel ist zu einem späteren Zeitpunkt entfallen. Somit wird § 819 Abs. 1 BGB 

                                                
155 Vgl. ebd., S. 49 ff. 
156 Vgl. BVerwG, Urteil vom 23.03.2017, 9 C 1/16, juris, Rn. 9 
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bei der Entscheidung des BVerwG herangezogen. Das BVerwG hat korrekt festgestellt, 

dass nach § 819 Abs. 1 BGB ein Anspruch auf Prozesszinsen ab dem Zeitpunkt besteht, 

in dem die Forderung rechtshängig geworden ist. 

Der oben beschriebene Sachverhalt handelt von einem Erstattungsbegehren einer Be-

hörde. Es ist fraglich, ob ein Anspruch auf Verzinsung besteht, wenn ein Bürger von der 

Behörde die Erstattung zu Unrecht gezahlter Leistungen fordert. Hoheitsträger arbeiten 

i.d.R. nicht wirtschaftlich. Ihr Vermögen wird nicht gewinnbringend angelegt. Aufgrund 

dessen hielt das BVerwG in seiner Entscheidung aus dem Jahr 1973 fest, dass „eine 

Verzinsung wegen tatsächlich gezogener Nutzungen grundsätzlich nicht in Betracht“157 

kommt. Bereits in einer früheren Entscheidung wurde bestimmt, dass erhaltene Leistun-

gen lediglich für das Wohl der Allgemeinheit genutzt werden sollen.158 Im Gegensatz 

dazu ist nach § 291 BGB ein Anspruch auf Prozesszinsen gegenüber einem Hoheitsträ-

ger möglich, sofern dieser nicht gemäß § 195 ff. BGB verjährt ist.159 

Grundsätzlich dürfen Hoheitsträger nicht wirtschaftlich arbeiten. Eine gewinnbringende 

Anlegung von erhalten Leistungen soll nicht erfolgen. Vielmehr sollen Leistungen, die 

Behörden erhalten, für das Wohl der Allgemeinheit genutzt werden. Genauere Ausfüh-

rungen zu diesem Thema werden in der einschlägigen Literatur zu dem Thema öffentli-

che Wirtschaft getätigt. Wie das BVerwG beschlossen hat, ist die Verzinsung von gezo-

genen Nutzungen gegenüber einer Behörde grundsätzlich nicht möglich. Lediglich kön-

nen unter bestimmten Voraussetzungen Prozesszinsen verlangt werden. 

 Wertersatz 

Wie bereits in Kapitel 6.1 erläutert wurde, ist bei dem Bestehen eines Erstattungsanspru-

ches das rechtsgrundlos Erlangte herauszugeben. Ist die Herausgabe nicht mehr mög-

lich entfällt ein solcher Anspruch nicht. In diesem Fall muss der Vermögenswert ersetzt 

werden. Der Wertersatz wird in § 818 Abs. 2 BGB geregelt. Da insbesondere spezialge-

setzliche Regelungen, wie z.B. § 49a Abs. 3 VwVfG, einen Verweis auf diese Norm be-

inhalten, ist sie problemlos anwendbar.160 Der Umfang der Herausgabe richtet sich somit 

nach dem „[objektiven Verkehrswert], den der erlangte Vermögensgegenstand nach sei-

ner tatsächlichen Beschaffenheit hat.“161 Dieser Wert bezieht sich auf den Zeitpunkt, in 

dem der Vermögensgegenstand rechtsgrundlos erworben wurde. Ersparte Aufwendun-

gen werden ebenso nach § 818 Abs. 2 BGB erstattet.162 

                                                
157 BVerwG, NJW 1973, 1854 
158 Vgl. BVerwGE 14, 222, 231 
159 Vgl. BVerwG, NJW 1973, 1854 f. 
160 Vgl. Baldus et al. (2018), S. 143, Rn. 540 
161 ebd., S. 143, Rn. 540 
162 Vgl. Stadler in: Stürner (2015), BGB, § 818, Rn. 24 f. 
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Das BVerwG entschied im Jahr 1980 über einen Erstattungsanspruch, der durch den 

Ersatz des objektiven Verkehrswertes erfolgen sollte. Es wurde um die Rückabwicklung 

eines Grundstücktausches gestritten, welcher durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag 

zwischen einer Gemeinde und einem Grundstückseigentümer zustande kam. Die Ge-

meinde war im Besitz eines Grundstückes, das im Bebauungsplan für die Errichtung 

eines Verwaltungsgebäudes vorgesehen war. Sie plante darauf den Bau eines Rathau-

ses. Auf dem Grundstück der Gegenpartei, welches im Bebauungsplan als Wohngebiet 

charakterisiert wurde, waren Bauvorhaben geplant, wie z.B. die Errichtung eines Hotels. 

Beide waren sich darüber einig, dass ein Tausch der Grundstücke effektiver für die Um-

setzung der Bauvorhaben sei. Daraufhin schlossen sie einen öffentlich-rechtlichen Ver-

trag, in dem der Grundstückstausch schriftlich dokumentiert wurde. Die Gemeinde ver-

pflichtete sich zudem den Bebauungsplan im Zuge des Grundstückstausches zu ändern, 

sodass die Vorhaben beider Beteiligten umgesetzt werden können. Da das ursprüngli-

che Gemeindegrundstück durch eine Moorlandschaft gekennzeichnet war und aufgrund 

dessen Mehrkosten bei der Bebauung entstehen, händigte die Gemeinde dem neuen 

Eigentümer eine Aufwandsentschädigung aus, die bei dem Bau des Rathauses auf dem 

genannten Grundstück entstanden wären. Die Gemeinde setzte die Änderung des Be-

bauungsplanes in Gang und beantragte vertragsgemäß die Baugenehmigung für die 

Vorhaben des Tauschpartners. Diese wurde versagt. Später erhob der Privateigentümer 

Klage und forderte, soweit die Genehmigung auch in Zukunft nicht erteilt wird, die Her-

ausgabe seines ehemaligen Grundstücks. Da die Gemeinde auf diesem bereits das Rat-

haus errichtet hat, kam für sie die Rückabwicklung nicht in Betracht.163 

In der Entscheidung des BVerwG wird verdeutlicht, dass der gesamte Vertrag zweifellos 

nichtig ist. Die Voraussetzungen auf einen Herausgabeanspruch liegen vor. Der Grund-

stückstausch erfolgte durch Leistung der Klägerin ohne Rechtsgrund. Das BVerwG 

stützt diesen Anspruch auf § 812 BGB. Der Umfang richtet sich im vorliegenden Sach-

verhalt nach § 818 Abs. 2 BGB, da das Grundstück in seinem ursprünglichen Zustand 

nicht mehr zurückgegeben werden kann. Aufgrund dessen ist § 818 Abs. 1 BGB, wie 

das BVerwG festgestellt hat, nicht anwendbar. Bei der Unmöglichkeit der Herausgabe 

ist gemäß § 818 Abs. 2 BGB der objektive Verkehrswert zu erstatten.164 Das BVerwG 

berief sich bei seiner Entscheidung auf einen Beschluss des Reichsgerichts. Dieses ent-

schied, dass eine Herausgabe trotz Bebauung des Grundstücks möglich ist, sofern die-

ses dadurch keine grundlegende Veränderung erfährt165. Da der Bau des Rathauses 

rechtswidrig erfolgte, ist hier nicht auf die Veränderung des Grundstücks abzuzielen. 

Somit ergibt sich ein Herausgabeanspruch, welcher sich nach § 818 Abs. 1 BGB richtet. 

                                                
163 Vgl. BVerwG, Urteil vom 01.02.1980, IV C 40.70, juris, Rn. 1 ff. 
164 Vgl. ebd., Rn. 41 f., 49 f. 
165 Vgl. RGZ 117, 112, 113 
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Dieser Entscheidung kann entgegengewirkt werden, wenn sich die Notwendigkeit des 

Erhalts des Rathauses aus einer Widmung ergibt. Dies ist hier nicht der Fall, da insbe-

sondere keine RGL für den Erhalt des Rathauses besteht. Somit durfte die Bebauung 

nicht erfolgen, da damit in das Eigentumsrecht der rechtmäßigen Grundstückseigentü-

merin eingegriffen wurde. Bei der Rückabwicklung muss beachtet werden, dass die Klä-

gerin keinen unverhältnismäßigen Vermögensvorteil auf Kosten der Gemeinde erfährt. 

Der Ersatz des Verkehrswertes erfolgt in diesem Fall nicht.166 Die Herausgabe „erfolgt 

Zug um Zug“167, da durch den öffentlich-rechtlichen Vertrag auch eine Leistung der Ge-

meinde an die Grundstückseigentümerin erfolgte. Somit hat diese das ursprüngliche Ge-

meindegrundstück und den Entschädigungsbetrag zurückzugeben. 

Die Annahme, dass §§ 812 ff BGB analog anzuwenden ist, ist veraltet. Dies wurde in 

Kapitel 3 bereits erläutert. Da die Voraussetzungen des ÖREA vorliegen, wird die feh-

lerhafte Anwendung der o.g. Normen hier nicht weitergehend betrachtet. Von großem 

Interesse ist in diesem Fall lediglich der Anspruchsumfang der Klägerin. Die Entschei-

dung des BVerwG ist kritisch zu betrachten. Dabei ist die Verfasserin geteilter Meinung. 

Das BVerwG hat zu Recht festgestellt, dass ein Anspruch auf Herausgabe besteht. Die-

ser richtet sich nach § 818 Abs. 1 BGB. Hierzu wird die Entscheidung des Reichsgerichts 

herangezogen. Danach erfolgt die Herausgabe durch den Ersatz des Verkehrswertes, 

sofern sich der Zustand des Grundstückes in Gänze verändert wird. Die Verfasserin ist 

der Auffassung, dass durch den Bau des Rathauses eine Veränderung des Grundstücks 

erfolgte. Laut BVerwG ist diese unbeachtlich, da der Bau rechtswidrig war. Der Bebau-

ungsplan wurde nicht geändert, sodass der Bau des Verwaltungsgebäudes in einem 

dafür nicht vorgesehenen Bereich erfolgte. Die Rechtswidrigkeit des Baus ist zweifellos 

gegeben. Es ist fraglich, ob dadurch ein Wertersatz nach § 818 Abs. 2 BGB ausgeschlos-

sen werden kann. Natürlich ist die Herausgabe des Grundstücks nach § 818 Abs. 1 BGB 

im Interesse der ehemaligen Grundstückseigentümerin. Jedoch scheint die Herausgabe 

einen enormen Nachteil für die Gemeinde mit sich zu bringen. Beide Parteien müssen 

sich einigen, wie mit dem Gebäude verfahren wird. Ggf. sind Erstattungsleistungen an 

die Gemeinde zu zahlen, wenn die Grundstückseigentümerin das Rathaus anderweitig 

nutzen möchte, da ihrerseits für den Bau keine Kosten entstanden sind. Lediglich unter 

dieser Bedingung ist eine Herausgabe gemäß § 818 Abs. 1 BGB nach Auffassung der 

Autorin möglich, sodass ein Ersatz des anteiligen Verkehrswertes von der Grundstück-

seigentümerin an die Gemeinde erfolgen kann. Der Betrag bemisst sich nicht nach dem 

gesamten Verkehrswert des Rathauses. Es ist stets zu beachten, dass der Vorteil, den 

die Grundstückseigentümerin erfährt mit dem tatsächlichen Wert des Rathauses 

                                                
166 Vgl. BVerwG, 01.02.1980, a.a.O., Rn. 51 ff. 
167 ebd., Rn. 33 
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abgeglichen wird. Laut Autorin kann man sich nicht auf einen Erstattungsanspruch be-

rufen, wenn die Klägerin aus dem Rathaus keine Vorteile ziehen kann. Somit muss un-

tersucht werden, ob durch den Bau des Rathauses auch eine Bereicherung seitens der 

Grundstückseigentümerin erfolgte. Sie muss keine Haftung übernehmen, wenn sie 

durch den rechtswidrigen Bau keinen Vorteil erlangt hat und somit nicht bereichert 

wurde. 

 Wegfall der Bereicherung 

Der Wegfall der Bereicherung ist in § 818 Abs. 3 BGB geregelt. Gemäß dieser Vorschrift 

entfällt die Herausgabepflicht, wenn der Empfänger eines Vermögensgegenstandes 

nicht mehr bereichert ist. Diese Vorschrift schützt den Erstattungspflichtigen, sodass er 

von der Rückgabe befreit wird. Dies gilt jedoch nur, wenn das Erlangte nicht mehr vor-

handen ist, d.h. wenn der Vermögensgegenstand bereits verwendet oder über ihn ver-

fügt wurde. Eine Anwendung dieses Grundsatzes kann nur erfolgen, wenn die Bereiche-

rung im Nachhinein entfallen ist. Bleibt bei dem Empfänger eine dauerhafte Vermehrung 

des Vermögens aus, liegt keine Bereicherung vor.168  

Fraglich ist, ob der Wegfall der Bereicherung auch im öffentlichen Recht angewendet 

wird. Da spezialgesetzliche Vorschriften auf die §§ 818 ff. BGB verweisen, steht einer 

analogen Anwendung grundsätzlich nichts im Wege. Öffentlich-rechtliche Erstattungs-

normen, wie z.B. § 49a Abs. 2 Satz 2 VwVfG, enthalten meist Hinweise, die auf den 

Grundsatz des Vertrauensschutzes aufmerksam machen. Die Schutzfunktion, die § 818 

Abs. 3 BGB im bürgerlichen Recht hat, wird im öffentlichem Recht durch den Vertrau-

ensschutz erfüllt. Eine direkte Anwendung der Vorschriften des BGB wird in der Literatur 

in aller Regel abgelehnt, da einige Unterschiede zu dem Vertrauensschutzprinzip beste-

hen. Besonders die Interessen der Beteiligten werden im Privatrecht anders gewichtet, 

als im öffentlichen Recht.169 

Der Vertrauensschutz wird auch bei schlichten Leistungen der Verwaltung geprüft, so-

dass § 818 Abs. 3 BGB auch in diesem Fall verdrängt wird. Das Vertrauen auf das Be-

haltendürfen einer Leistung setzt regelmäßig den gutgläubigen Erhalt dieser voraus. Die-

ses wird bei schlichten Verwaltungsleistungen gesondert geprüft, wohingegen die Ver-

trauensschutzprüfung bei der Rücknahme eines VA inbegriffen ist.170 

Das BVerwG entschied, ob eine Anwendung von § 818 Abs. 3 BGB im öffentlichen Recht 

möglich ist. Es wurde über die Erstattung eines Geldbetrages gestritten, der durch eine 

Postanweisung irrtümlich doppelt gezahlt wurde. Die zweite Zahlung stellt eine 

                                                
168 Vgl. Stadler in: Stürner (2015), BGB, § 818, Rn. 26 ff. 
169 Vgl. Ossenbühl/Cornils (2013), S. 548 
170 Vgl. Ahrens (2018), S. 109, Rn. 288 
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rechtsgrundlose Vermögensverschiebung in einer öffentlich-rechtlichen Beziehung dar. 

Somit forderte die Landespostdirektion von der Empfängerin das Geld zurück. Die Be-

klagte beruft sich jedoch auf den Wegfall der Bereicherung, da der Betrag von ihr bereits 

ausgegeben wurde. Aufgrund dessen erhob die Landespostdirektion Klage und machte 

vor Gericht ihren Erstattungsanspruch geltend.171 

Die Anspruchsvoraussetzungen für einen ÖREA liegen zweifelsfrei vor. Kernfrage dieser 

Grundsatzentscheidung ist, ob die §§ 818 Abs. 3, 4, 819 BGB im öffentlichen Recht 

entsprechend angewendet werden. Das Berufungsgericht sah den Wegfall der Berei-

cherung nach § 818 Abs. 3 BGB als gegeben. Jedoch war das BVerwG anderer Mei-

nung. Es stellte fest, dass die Interessen der Streitparteien im bürgerlichen Recht anders 

gewertet werden, als im öffentlichen Recht. Im Privatrecht haben die Beteiligten diesel-

ben Interessen, da sie gleichgestellt sind. Im Gegensatz dazu werden die Interessen der 

Parteien im öffentlichen Recht unterschiedlich gewertet. Wie bereits in Kapitel 2.2 be-

schrieben, ist die Verwaltung stets an den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit gemäß 

Art. 20 Abs. 3 GG gebunden. Die Bürger haben ein Interesse an dem Bestand des er-

langten Vermögenszustandes, wenn sie auf den Erhalt vertraut haben. Ein solches Ver-

trauen ist nur schutzwürdig, wenn diesem ein bedeutenderes Gewicht als dem Interesse 

an der Herstellung des originären Zustandes zugesprochen wird. Der Vertrauensschutz 

wird in spezialgesetzlichen Rechtsgrundlagen des Erstattungsanspruchs häufig thema-

tisiert. Dort wird auf die Regelungen des BGB verwiesen, d.h. der Wegfall der Bereiche-

rung ist grundsätzlich anzuwenden. Jedoch findet sich in denselben Regelungen ein 

Verweis, dass eine Vertrauensschutzprüfung notwendig ist. Dies wird vor allem auch bei 

der Rücknahme eines Bewilligungsbescheides geprüft. Im öffentlichen Recht hat grob 

fahrlässige Unkenntnis eine besondere Bedeutung. Liegt diese vor, ist das schutzwür-

dige Vertrauen auf den Erhalt einer Leistung nicht gegeben. Die grob fahrlässige Un-

kenntnis liegt vor, wenn der Empfänger einer Leistung die Rechtswidrigkeit der Vermö-

gensverschiebung hätte kennen müssen. Dies wird § 819 Abs. 1 BGB, der den Mangel 

des rechtlichen Grundes thematisiert, gleichgestellt.172 In der vorliegenden Entscheidung 

wurde auf ein älteres Urteil des BVerwG Bezug genommen. Danach ist der Vertrauens-

schutz, auf den in den spezialgesetzlichen Regelungen des ÖREA verwiesen wird, vor-

rangig anzuwenden. Er hat dieselbe Wirkung wie der Wegfall der Bereicherung gemäß 

§ 818 Abs. 3 BGB. Die Vorschriften des BGB gelten somit subsidiär.173 Aus der Entschei-

dung geht deutlich hervor, dass „die Schutzwürdigkeit des Vertrauens [..] der maßge-

bende Gesichtspunkt“174 ist. Die Beklagte hätte sich im vorliegenden Fall erkundigen 

                                                
171 Vgl. BVerwGE 71, 85, 86 f. 
172 Vgl. ebd., S. 87 ff. 
173 Vgl. BVerwGE 25, 72, 81 
174 BVerwGE 71, 85, 92 
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müssen von wem das Geld stammt. Die zweite Zahlung schien laut BVerwG offensicht-

lich fehlerhaft zu sein, da beide Auszahlungsbeträge dieselbe Höhe haben. Gemäß die-

sen Feststellungen entschied das BVerwG, dass die Unkenntnis der Beklagten über den 

Geldbetrag grob fahrlässig ist. Es besteht kein schutzwürdiges Vertrauen. Aufgrund des-

sen wurde die Beklagte zur Erstattung verpflichtet, da sie sich nicht auf den Wegfall der 

Bereicherung nach § 818 Abs. 3 BGB berufen kann.175 

Das BVerwG hat erkannt, dass ein Unterschied in der Interessenwertung zwischen den 

beiden Rechtsgebieten besteht. Der Grundsatz des Vertrauensschutzes wird im öffent-

lichen Recht vorrangig angewendet. Somit finden die §§ 818 Abs. 3,4, 819 BGB grund-

sätzlich im öffentlichen Recht Anwendung. Wird gesondert auf eine Vertrauensschutz-

prüfung verwiesen, so ist der Wegfall der Bereicherung nach den bürgerlich-rechtlichen 

Vorschriften nicht zu betrachten. Beide Grundsätze sind auf den Erlass der Herausga-

bepflicht gerichtet. Im öffentlichen Recht wird die Erstattungspflicht nicht ausgeschlos-

sen, wenn der Mangel des Rechtsgrundes bekannt ist. Dieser Unterschied zu den Vor-

schriften des bürgerlichen Rechts ist besonders hervorzuheben. Somit wird der Grund-

satz des Privatrechts nur sinngemäß in das öffentliche Recht übertragen, sodass ein 

Schutz des Leistungsempfängers gewährleistet wird. Auch wenn Hoheitsträger nach Art. 

20 Abs. 3 GG die Gesetzmäßigkeit stets einzuhalten haben, besteht für die Bürger die 

Möglichkeit diesem Grundsatz entgegenzuwirken. Bei schutzwürdigem Interesse kön-

nen sie eine rechtsgrundlos erbrachte Leistung dennoch behalten. 

Fraglich ist, ob sich auch Hoheitsträger auf den Vertrauensschutz berufen können. Dar-

über hat das BVerwG bereits in der Vergangenheit entschieden. Es kam zu einem Streit 

zwischen einer Bundesbehörde und einer Gemeinde. Die Bundesbehörde zahlte der 

Gemeinde einen Entschädigungsbetrag für Versorgungsbezüge nach § 42 Abs. 1 G 131. 

Diese Entschädigungsleistung erfolgte zu Unrecht, sodass die Bundesbehörde die Er-

stattung der Leistung forderte. Jedoch berief sich die Gemeinde auf § 818 Abs. 3 BGB.176 

In der Grundsatzentscheidung des BVerwG wird deutlich, dass ein Verwaltungsträger 

sich nicht auf den Wegfall der Bereicherung und auf schutzwürdiges Vertrauen berufen 

kann. In diesem Fall steht zweifelsfrei fest, dass die Übernahme von Versorgungsbezü-

gen durch den Bund zu Unrecht erfolgte. Die Zahlung an die Gemeinde hatte keinen 

rechtlichen Grund. Somit hat der Bund einen Anspruch auf Erstattung dieser Leistung. 

Das BVerwG hat erkannt, dass Art. 20 Abs. 3 GG beim Handeln einer Behörde stets 

anzuwenden ist.177 Demnach sind „[die] Gemeinden ebenso wie die Länder und der 

Bund dem Gemeinwohl und dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 

                                                
175 Vgl. ebd., S. 92 
176 Vgl. BVerwGE 36, 108 ff. 
177 Vgl. ebd., S. 110 f. 
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verpflichtet“178. Hoheitsträger müssen für die rechtmäßige Verwendung staatlichen Ver-

mögens sorgen. Das Interesse von Verwaltungsträgern auf den Bestand einer Leistung 

ist aufgrund des Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung nicht schutzwürdig. 

Diese können – im Gegensatz zu Privatpersonen – nicht an Existenzproblemen leiden.179 

In der Entscheidung des BVerwG wurde zu Recht festgelegt, dass für „Gemeinden [kein] 

vergleichbares schutzwürdiges Bedürfnis wie für Privatpersonen“180 besteht. 

Der in Art. 20 Abs. 3 GG verankerte Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung hat 

einen hohen Stellenwert. Er verbietet den Behörden sich auf den Bestand einer Leistung 

zu berufen. Sie sind jederzeit zur Herausgabe verpflichtet. Wie das BVerwG zu Recht 

erkannt hat, findet aufgrund dessen der Vertrauensschutzgrundsatz bei Verwaltungsträ-

gern keine Geltung. Würde eine Behörde eine rechtsgrundlos erlangte Leistung dennoch 

behalten, käme es zu einem Widerspruch zu Art. 20 Abs. 3 GG. Dies gilt bei einem 

Erstattungsanspruch eines Bürgers gegenüber der Verwaltung als auch zwischen zwei 

Hoheitsträgern. Der Verweis auf den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 

erfolgte zu Recht. Daraus ergibt sich die unterschiedliche Interessenbewertung des pri-

vaten und des öffentlichen Rechts. Verwaltungen müssen dafür sorgen, dass sie ihre 

Pflichten gegenüber dem Allgemeinwohl einhalten. Dadurch sind rechtswidrige Zu-

stände stets rückgängig zu machen, sodass die Haushaltsmittel einer Verwaltung nicht 

zu Unrecht verwendet werden. Die Herausgabepflicht besteht demnach auch, wenn eine 

Behörde auf den Bestand einer Leistung vertraut hat. 

 

 

                                                
178 ebd., S. 114 
179 Vgl. ebd., S. 114 
180 ebd., S. 114 
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7 Anspruchsdurchsetzung 

 Ansprüche des Bürgers gegen den Staat 

Grundsätzlich kann ein Bürger sein Erstattungsbegehren mithilfe „der allgemeinen Leis-

tungsklage geltend [..] machen.“181 Diese hat er vor dem Verwaltungsgericht zu erheben. 

Jedoch können andere Rechtswege eröffnet werden, wenn eine ausdrücklich gesetzlich 

geregelte Sonderzuweisung besteht. Beispielsweise sind Erstattungsansprüche aus 

dem Bereich der Sozialverwaltung gemäß § 51 SGG vor dem Sozialgericht geltend zu 

machen. Ebenso kann die allgemeine Leistungsklage vor dem Finanzgericht eingereicht 

werden, sofern sich aus § 33 FGO eine Sonderzuweisung zu diesem ergibt.182 

Die Einreichung eines Annexantrages nach § 113 Abs. 1 Satz 2 VwGO ist möglich, wenn 

der Bürger zugleich die Aufhebung eines VA mittels Anfechtungsklage beanstandet. So-

mit kann er die Anfechtungs- und die allgemeine Leistungsklage miteinander verbin-

den.183 

 Ansprüche des Staates gegen den Bürger 

Grundsätzlich sind Erstattungsansprüche eines Hoheitsträgers gegen einen Bürger 

durch einen VA geltend zu machen. Für den Erlass eines solchen Rückforderungsbe-

scheides gibt es i.d.R. spezialgesetzliche Rechtsgrundlagen, wie z.B. § 49a Abs. 1 

Satz 2 VwVfG. Meist wird das Rückforderungsbegehren mit der Rücknahme des Bewil-

ligungsbescheides verbunden.184  

Ein VA kann laut einschlägiger Rechtsprechung auch erlassen werden, wenn die Ge-

währung einer Leistung nicht durch einen solchen erfolgte. In dem genannten Urteil 

wurde über die Geltendmachung eines Erstattungsanspruches eines Hoheitsträgers ge-

gen einen Bürger entschieden, der eine Leistung erlangte, ohne dass ein entsprechen-

der VA erlassen wurde. Die Bewilligung wurde durch eine Vereinbarung festgehalten.185  

Das BVerwG betont in seiner Entscheidung, dass die abgeschlossene Vereinbarung le-

diglich einer „[vereinfachten] und dadurch [beschleunigten] Abwicklung von glatten 

Schadensfällen“186 dient. Die Zahlung der Leistung erfolgte in einem Über-Unterord-

nungsverhältnis und zählt somit zum Bereich des öffentlichen Rechts. Der Erlass eines 

Bewilligungsbescheides wäre grundsätzlich möglich gewesen. Die Vereinbarung ist so-

mit einem VA gleichzusetzen. Sie wurde aufgrund eines Gesetzes erlassen. Darin wer-

den ausschließlich Verwaltungsträger ermächtigt eine Entschädigung zu gewähren. Es 

                                                
181 Baldus et al. (2018), S. 146, Rn. 548 
182 Vgl. ebd., S. 146, Rn. 548 
183 Vgl. ebd., S. 146, Rn. 549 
184 Vgl. Ossenbühl/Cornils (2013), S. 551 
185 Vgl. BVerwGE 25, 72, 73 
186 ebd., S. 75 
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liegt somit ein subordinationsrechtliches Verhältnis vor. Ein Erstattungsanspruch kann 

laut BVerwG aufgrund der Kehrseitentheorie mittels VA geltend gemacht werden. Dem-

entsprechend ist die Vereinbarung zurückzunehmen, sofern sie fehlerhaft ist. Da für die 

Gewährung der Entschädigung kein Rechtsgrund vorlag, ist die Vereinbarung rechtswid-

rig. Bei der Rücknahme ist so zu verfahren, wie bei der eines VAes. Somit entsteht ein 

Erstattungsanspruch für die Behörde, welcher auch in diesem Fall durch einen Bescheid 

durchgesetzt werden kann.187  

Das BVerwG hat festgestellt, dass die Vereinbarung einem VA gleichzusetzen ist. Da 

die Leistungsbewilligung in einem Über-Unterordnungsverhältnis erfolgt, ist eine Leis-

tungsgewährung durch den Erlass eines VAes grundsätzlich möglich. Jedoch wurde die-

ser vorliegend nicht erlassen. Da die Vereinbarung lediglich der Vereinfachung des Ver-

fahrens dient, ist sie dem VA prinzipiell gleichzusetzen. Beide haben den gleichen Inhalt. 

Dementsprechend ist die Geltendmachung eines Erstattungsanspruch durch den Be-

scheid möglich, auch wenn dafür keine spezielle RGL vorliegt. Dies ergibt sich wie das 

BVerwG korrekt festgestellt hat aus der Kehrseitentheorie. Diese ist im öffentlichen 

Recht stets anwendbar. Somit kann ein Hoheitsträger in derselben Art und Weise eine 

Rückerstattung fordern, in der er eine Leistung gewährt hat. Eine gerichtliche Geltend-

machung ist in diesem Fall nicht zwingend notwendig. 

Des Weiteren entschied das BVerwG über das Rechtsschutzbedürfnis für eine allge-

meine Leistungsklage eines Hoheitsträgers, der grundsätzlich einen Erstattungsan-

spruch mittels Bescheides geltend machen kann. In dem vorliegenden Fall machte der 

Dienstherr mehrerer Beamter einen Erstattungsanspruch durch eine allgemeine Leis-

tungsklage geltend. Die Beamten erhoben Zweifel an der Möglichkeit einer solchen Kla-

geerhebung, denn die Behörde hätte laut ihnen den Anspruch auch durch einen einfa-

chen VA zum Ausdruck bringen können.188 

Das BVerwG führt in seiner Entscheidung aus, dass gemäß § 1 des Erstattungsgesetzes 

1937 einem Hoheitsträger die Erhebung einer Leistungsklage grundsätzlich ermöglicht 

wurde. Dies wird ebenso durch die entsprechende Durchführungsverordnung bestärkt. 

Sie ist verbindlich, da es sich um eine nach § 16 Erstattungsgesetz 1937 erlassene 

Rechtsvorschrift handelt. Diese Vorschrift wurde in das heutige Bundesbeamtenrecht 

übernommen. Änderungen wurden nicht durchgeführt. Somit wird die Erhebung einer 

allgemeinen Leistungsklage einem Hoheitsträger nicht verwehrt. Ein Rückforderungsbe-

gehren kann demnach entweder durch Bescheid oder Klage geltend gemacht wer-

den.189Jedoch hat das BVerwG in seiner Entscheidung ein Klageverfahren nur unter 

                                                
187 Vgl. ebd., S. 74 ff. 
188 Vgl. BVerwGE 25, 280 f. 
189 Vgl. ebd., S. 281 ff. 
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Vorliegen bestimmter Voraussetzungen für zulässig erklärt. Der Klage muss „ein Rechts-

schutzbedürfnis zugrunde [liegen]“190. Dies ist laut BVerwG gegeben, „wenn die geltend 

gemachte Forderung nach Grund und (oder) Höhe streitig und wenn deshalb ohnehin 

mit der gerichtlichen Austragung des Rechtsstreits zu rechnen ist.“191 Das Rechtsschutz-

bedürfnis war in dieser Streitsache gegeben, da ohnehin mit einem gerichtlichen Verfah-

ren gerechnet werden konnte.192 

Der Entscheidung des BVerwG ist beizupflichten. Zwar ist eine allgemeine Klageerhe-

bung durch einen Hoheitsträger prinzipiell möglich, jedoch kann nicht jedes Erstattungs-

begehren vor dem Gericht geltend gemacht werden, wenn die Behörde die Möglichkeit 

hat ebenso einen VA zu erlassen. Die Klageerhebung ist wie das BVerwG korrekt fest-

gestellt hat, an das Vorliegen eines Rechtsschutzbedürfnisses gebunden. Dies ist, wie 

in dieser Sache entschieden wurde, nur gegeben, wenn Uneinigkeit über das Erstat-

tungsbegehren besteht und somit in absehbarer Zeit eine gerichtliche Entscheidung er-

folgen muss. Eine allgemeine Leistungsklage ist bei Erstattungsansprüchen, die keiner-

lei Zweifel aufwerfen, unzulässig. Für die Klageerhebung ist das Vorliegen eines Rechts-

schutzbedürfnisses maßgebend. 

 Ansprüche zwischen Hoheitsträgern 

Wie auch bei einem Erstattungsanspruch eines Bürgers gegenüber einem Hoheitsträger 

sind Ansprüche zwischen zwei Verwaltungsträgern mittels einer allgemeinen Leistungs-

klage geltend zu machen. Diese muss bei dem jeweils zuständigen Gericht erhoben 

werden.193 Sofern keine Sonderzuweisung besteht, ist die Klage bei dem Verwaltungs-

gericht einzureichen. Eine Geltendmachung durch einen VA ist in diesem Fall nicht mög-

lich, da die Hoheitsträger in einem Gleichordnungsverhältnis zueinanderstehen.194

                                                
190 ebd., S. 289 
191 ebd., S. 290 
192 Vgl. ebd., S. 290 f. 
193 Vgl. Baldus et al. (2018), S. 147, Rn. 552 
194 Vgl. Ossenbühl/Cornils (2013), S. 553 
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8 Fazit 

Wie sich aus der Vielzahl von Fällen ergibt, ist der ÖREA in unterschiedlichen Rechts-

gebieten anwendbar. Auch wenn es nicht in jedem Bereich des öffentlichen Rechts eine 

gesonderte RGL für die Erstattung einer zu Unrecht geleisteten Vermögensverschie-

bung gibt, werden Einzelfälle von dem allgemeinen ÖREA erfasst. Somit besteht zumin-

dest die Möglichkeit, dass dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung nach 

Art. 20 Abs. 3 GG Folge geleistet wird. Zu Beginn der Arbeit, waren nicht alle Rechtsbe-

griffe geklärt, die bei der Untersuchung des ÖREA, insbesondere bei der Prüfung der 

Voraussetzungen und Rechtsfolgen, betrachtet werden. Letztlich wurde erkannt, dass 

die derzeit bestehende Rechtsprechung eine einschlägige Basis für die Beurteilung ei-

nes Erstattungsanspruches bildet. Nur in wenigen Teilaspekten wurde den Entscheidun-

gen der jeweiligen Gerichte widersprochen. So herrschen nach der Analyse der Urteile 

dennoch Unklarheiten, da beispielsweise die Voraussetzungen des Grundsatzes von 

Treu und Glauben unzureichend erklärt werden. Zwar führte das BVerwG auf, welche 

Voraussetzungen erfüllt werden müssen, dennoch ist unklar, was genau unter den vom 

BVerwG genannten Umständen verstanden wird, die ein treuwidriges Handeln hervor-

rufen. In diesem Aspekt sieht die Autorin die Rechtsprechung gezwungen eindeutigere 

Entscheidungen zu treffen. Dieser unbestimmte Rechtsbegriff muss näher ausgelegt 

werden, um den Verwaltungsbehörden bei der Fallbearbeitung eine bessere Hilfestel-

lung zu geben. Ebenso wurde die Abwicklung von Austauschverträgen nicht klar erörtert. 

Die Entscheidung verdeutlichte kein endgültiges Ergebnis. 

Insbesondere durch die Grundsatzentscheidungen des BVerwG konnte festgestellt wer-

den, dass §§ 812 ff. BGB bei der Prüfung der Voraussetzungen eines ÖREA keine Rolle 

spielen. Das Hauptaugenmerk bei der Abgrenzung des bürgerlichen und öffentlichen 

Rechts liegt in der unterschiedlichen Interessenwertung. So kam man zu dem Ergebnis, 

dass die Vorschriften des BGB nur bei der Prüfung der Verjährung und dem Grundsatz 

von Treu und Glauben angewendet werden, da diese allgemeine Rechtsgrundsätze dar-

stellen, welche in verschiedenen Rechtgebieten anwendbar sind. Zudem wird der Her-

ausgabeumfang nach den §§ 818 ff. BGB gerichtet. Hervorzuheben ist hier, dass ein 

Wegfall der Bereicherung nach § 818 Abs. 3 BGB im öffentlichen Recht keine Anwen-

dung findet. Vielmehr wird dies im öffentlichen Recht durch das Vertrauensschutzprinzip 

zum Ausdruck gebracht. Dies hat zur Folge, dass die BGB-Regelungen subsidiär anzu-

wenden sind. Die Entscheidungen der Gerichte bieten auch für künftige Fälle einen an-

gemessenen Orientierungsmaßstab. Sie entfalten generelle Wirkung, denn sie wurden 

bereits in einer Vielzahl von Streitfällen herangezogen. Dies wird deutlich, da auch die 

bestehenden Rechtsgrundsätze rechtmäßig angewendet werden. Schlussendlich steht 

fest, dass der Erlass eines gesonderten Erstattungsgesetzes nicht notwendig ist.
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Wesentliche Erkenntnisse der Bachelorarbeit 

1. Der Erlass eines gesonderten Erstattungsgesetzes ist nicht notwendig, da die ein-

schlägigen Gerichtsurteile eine konkrete Entscheidungsgrundlage darstellen. 

2. Zu Unrecht geleistete Vermögensverschiebungen können auch bei Fehlen einer kon-

kreten gesetzlichen Grundlage aufgrund des allgemeinen öffentlich-rechtlichen Er-

stattungsanspruches rückgängig gemacht werden, sodass Fallkonstellationen, die 

nicht von spezialgesetzlichen Rechtsgrundlagen erfasst werden, auch ohne das Vor-

liegen eines Erstattungsgesetzes erfasst werden. 

3. Art. 20 Abs. 3 GG spielt bei der Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Aus-

schlussgründe und Rechtsfolgen eine besondere Rolle. 

4. Die Voraussetzungen des Grundsatzes von Treu und Glauben ist in der dargelegten 

Rechtsprechung unzureichend definiert, da sie unbestimmte Rechtsbegriffe enthal-

ten. Diese wurden unzureichend bestimmt. 

5. In Falle der Rückabwicklung, bei der sich das Wesen des rechtsgrundlos erlangten 

Vermögensgegenstandes wesentlich verändert hat, richtet sich die Höhe des Erstat-

tungsbetrages nach dem tatsächlich gezogenen Nutzen, der der einen Partei aus der 

Bereicherung zukommt und nicht nach dem vollständigen objektiven Verkehrswert. 

Zieht der Leistungsempfänger keinen Nutzen aus der Bereicherung, so hat er nicht 

mit seinem eigenen Vermögen zu haften. 
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29. November 2018 (BGBl. I S. 2232) 

Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 
(BGBI. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 31. Januar 2019 (BGBI. I S. 54) 

Das Zehnte Buch Sozialgesetzbuch – Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdaten-
schutz – in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2001 (BGBl. 
I S. 130), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 18. Dezember 
2018 (BGBl. I S. 2639) 

Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Arbeitssuchende – in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. S. 850, 2094), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (BGBl. 
I S. 2651) 

Finanzgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Mai 2001 (BGBl. 
I S. 442, 226; 2002 I S. 679), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1151) 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 100- 1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Juli 2017 (BGBl. I S. 2347)  

Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Glie-
derungsnummer 400- 2, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geän-
dert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 13. September 2001 (BGBl. I S. 
2376) 

Sozialgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1975 
(BGBl. I S. 2535), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 12. Juli 
2018 (BGBl. I S. 1151) 

Sächsisches Kommunalabgabengesetz in der Fassung der Bekanntmachung von 26. 
August 2004 (SächsGVBl. S. 418;2005 S. 306), zuletzt geändert durch Arti-
kel 8 des Gesetzes vom 13. Dezember 2017 (SächsGVBl. S. 626) 

Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 
(BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12. Juli 
2018 (BGBl. I S. 1151) 

Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 
2003 (BGBl. I S. 102), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
18. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2639) 

Wohngeldgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 2008 (BGBl. 
I S. 1856), zuletzt geändert durch Artikel 22 Absatz 4 des Gesetzes vom 11. 
November 2016 (BGBl. I S. 2500) 
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